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Begriindung Teil Il - Umweltbericht

[I.  Umweltbericht

1.0 Allgemein Verstandliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Sarnow stellt den Bebauungsplan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow — Hermannshof*
auf. Die wesentliche Zielsetzung des Planes besteht darin, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fir die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflachenanlage zu
schaffen. Durch die Aufstellung des Planes leistet die Gemeinde Sarnow in dem ihr mogli-
chen Rahmen einen Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energietrager am Primarenergiever-
brauch zu erh6hen und damit im Interesse des Klima- und Umweltschutzes den Verbrauch
fossiler Energieressourcen sowie energiebedingter CO2-Emissionen zu reduzieren.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat einen Umfang von rd. 37,70 ha.

Das Plangebiet ist in drei Baufenster unterteilt und liegt zwischen den Ortslagen Panschow
und Sarnow am Peene-Sid-Kanal. Die Nutzung der Flachen erfolgt durch intensiven
Ackerbau auf ertragsschwachen Lehm- und Tonbdden.

Um den Solarpark wirtschaftlich betreiben zu kénnen, wird eine Grundflachenzahl von 0,7
festgesetzt.

Die Abweichung von den Zielen der Raumordnung wird in einem Zielabweichungsverfah-
ren ermittelt und bewertet.

Wahrend der Bauphase besteht das Risiko einer Zerstérung von Vogelnestern und Gele-
gen sowie einer T6tung von flugunfahigen Nestlingen. Dieses Risiko wird durch Vorgaben
zur Baufeldfreimachung- bzw. Berdumung minimiert. Die Baumafnahmen sind im Zeit-
raum O1. Oktober bis 28. Februar durchzufiihren.

Fur den im Untersuchungsraum (Geltungsbereich plus 300 m-Radius) erfassten Biber, sind
aufgrund der Entfernung zum Geltungsbereich und seine Aktivitdt, in der Damme-
rung/Nacht, keine Vermeidungsmaf3nahmen erforderlich.

Fur den im Untersuchungsraum potenziell méglich vorkommenden Fischotter kann eine
indirekte T6tung von Jungtieren nicht ausgeschlossen werden. Es wird eine Okologische
Baubegleitung fir die Dauer der Errichtung und die Dauer des Abbaus der Anlage sicher-
gestellt.

Fir die im Geltungsbereich vorkommende Zauneidechse sind keine Vermeidungsmafinah-
men erforderlich. Es kann von einer Habitatverbesserung durch die Errichtung der Photo-
voltaik-Freiflachenanlage ausgegangen werden.

Weiterhin wurde das Revier eines Wolfspaares ermittelt, dessen Radius sich auch tber
den Geltungsbereich erstreckt. Das geplante Vorhaben hat jedoch keine erheblich negati-
ven Auswirkungen auf diese Tierart. Vermeidungsmal3nahmen sind nicht erforderlich.

Da mit der Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage bislang intensiv bewirtschaftete
Ackerflachen in extensive Wiesenflachen umgewandelt werden (Minderungsmal3nahme),
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Begriindung Teil Il - Umweltbericht

ist davon auszugehen, dass sich das Nahrungsangebot fir Insekten insgesamt erhdhen
wird, so dass auch insektenfressende Tierarten von der Errichtung der Photovoltaik-Frei-
flachenanlage profitieren kénnen.

Die Einzaunung der Photovoltaikanlage erfolgt unter Verzicht eines durchgehenden Zaun-
sockels, sodass bodengebunden lebende Tiere, insbesondere auch Reptilien und Amphi-
bien, nach Fertigstellung der Anlage auch weiterhin wandern kénnen. FUr flugfahige Tiere
Ubt die Anlage grundsatzlich keine Barrierewirkung aus.

Eine nachtliche Beleuchtung ist ausgeschlossen, sodass insbesondere keine zusatzliche
Stoérung von nachtaktiven Tieren zu erwarten ist.

Anderweitige Standort- und Konzeptalternativen, haben sich nach Prifung nicht ergeben.

Die Uberwachung (Monitoring) von unvorhergesehenen Auswirkungen des geplanten Vor-
habens auf die Umwelt obliegt der Gemeinde Sarnow oder von der Gemeinde bestellter
Dritter.

.1 Einleitung

Die Gemeinde Sarnow stellt den Bebauungsplan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow - Hermannshof*
auf. Bei der Aufstellung von Bauleitplanen hat die Gemeinde nach § 2 Abs. 4 BauGB fir
die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprii-
fung durchzufihren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des
Bauleitplans ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der
Umweltbericht dient der Dokumentation des Vorgehens bei der Umweltpriifung und fasst
alle Informationen zusammen, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solar-
park Sarnow - Hermannshof* als Belange des Umwelt- und Naturschutzes und der ergan-
zenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a BauGB) in der Abwagung nach § 1 Abs. 7
BauGB zu berticksichtigen sind.

I1.L1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans

11.L1.1.1 Angaben zum Standort

Das Plangebiet befindet sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald rd. 9 km studwestlich
von Anklam und rd. 1,0 km noérdlich der B 197 bei der Ortslage Sarnow. Es ist in drei Bau-
fenster unterteilt und grenzt westlich an die dstliche Uferseite des Peene-Sudkanals an.
Der Wirtschaftsweg Panschow-Sarnow verlauft von Panschow kommend entlang der west-
lichen Geltungsbereichsgrenze (ndrdliches Baufenster) und durchzieht dann relativ mittig
das Plangebiet (stdliche Baufenster). Im Norden, Osten und Suden wird der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans durch Gehdlzvegetation, teilweise Feldhecken und landwirt-
schaftliche Nutzflachen begrenzt.

31210-00 10/71
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\
\
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\ Rosenhagen

Muggenburg

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches (rot umrandet) des Bebauungsplan Nr. 4 ,So-
larpark Sarnow — Hermannshof*

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die folgenden Flurstiicke:

- 39/1; 39/2, 41/4, 41/5 (tlw.); 42/4, 42/5 (tlw.); 45 (tlw.) der Flur 1 Gemarkung Sarnow

Die Flache des Geltungsbereiches des B-Plan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow - Hermannshof*
betragt rd. 37,70 ha.

Naturrdumlich ist das Plangebiet wie folgt einzuordnen:

- Landschaftszone: 2 Vorpommersches Flachland
- Grollandschaft: 20 Vorpommersche Lehmplatten
- Landschaftseinheit: 201 Lehmplatten sidlich der Peene

[1.1.1.2 Ziele der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark Sarnow - Hermannshof* beab-
sichtigt die planaufstellende Gemeinde Sarnow die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflachenanlage zu schaffen. Durch
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die Festsetzung verbindlicher Regelungen soll die bauliche und sonstige Nutzung des
Plangebietes gesteuert und damit eine geordnete stadtebauliche Entwicklung entspre-
chend § 1 Abs. 3 und 5 BauGB gewahrleistet werden.

Durch die Aufstellung des Planes leistet die Gemeinde Sarnow in dem ihr méglichen Rah-
men einen Beitrag, den Anteil erneuerbarer Energietrager am Primérenergieverbrauch zu
erhéhen und damit im Interesses des Klima- und Umweltschutzes den Verbrauch fossiler
Energieressourcen sowie energiebedingter CO2-Emissionen zu reduzieren.

11.L1.1.3 Umwelterhebliche Wirkungen des Vorhabens

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens sind Ausgangspunkt fir die Umweltprifung.
Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben verursachten bau-, anlagen- und be-
triebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die Schutzgiter sowie die mit dem
geplanten Vorhaben verbundenen Folgewirkungen untersucht:

Die zu erwartenden umwelterheblichen Wirkungen des Vorhabens sind in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt.

Tabelle 1: Umwelterhebliche Wirkungen des Vorhabens

Baubedingte Wirkfaktoren:

Flachenbeanspruchungen:
Material- und Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen

Entfernung von Spontanvegetation: Baufeldfreimachung fiir Zuwegungen zum SO sowie Erdkabelverlegung
und Nebenanlagen

Bodenumlagerung bei Verlegung der Erdkabel
optische, akustische und stoffliche Emissionen

Gerausche, Erschitterungen, stoffliche Emissionen und visuelle Wirkungen durch Baustellenverkehr und
Bauarbeiten

Dauer der Wirkung: zeitlich begrenzt wéhrend der Bauzeit

Anlagebedingte Wirkfaktoren:

Flachenbeanspruchung

wasserdurchlassige Wege innerhalb der Geltungsbereiche des B-Plans

Zuwegung zu den Solarfeldern

Uberdeckung von Boden durch Modulflachen, funktionaler Flachenverbrauch
Beschattungseffekte, Effekte auf Bodenwasserhaushalt und Mikroklima
Strukturveranderungen auf der Offenlandflache im Zuge der Flachenbewirtschaftung
optische Wirkungen

Silhouetteneffekt, artifizielle Lebensraumverénderung

Funktionale Flachenveranderung/ Zerschneidungseffekt

Lichtreflexe, Spiegelungen, Polarisation des reflektierten Lichtes

Dauer der Wirkung: zeitlich unbegrenzt

Betriebsbedingte Wirkfaktoren:
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Schall, visuelle Wirkungen, Flachenbewirtschaftung

Wartung, Reparatur und Instandhaltung der PV-Anlagen

Pflege der Offenflachen (Mahd, etc.)

Tierverluste durch Flachenbewirtschaftung (insb. Mahd)

sonstige Emissionen

Warmeabgabe (Aufheizen der Module)

elektromagnetische Felder (durch PV-Module, Verbindungskabel, Wechselrichter, Trafostation)

Dauer der Wirkung: zeitlich unbegrenzt periodisch auftretend

[1.1.1.4 Bedarf an Grund und Boden

Aufgefihrt werden hier die Flachen, die durch die Planung berihrt, Gberplant und aktiv
verandert bzw. festgesetzt werden.

Der Flachenbedarf fur die technischen Anlagen beinhalten das Sondergebiet ,Photovolta-
ikanlagen® (Uberbauung/Uberschirmung), die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestim-
mung sowie die StralRenverkehrsflache.

Der Flachenbedarf fur die landschaftspflegerischen Mal3hahmen beinhaltet zum einen die
MalRnahmenflachen fir den Ausgleichsbedarf des Vorhabeneingriffs und zum anderen
wird die Begriinung der Sondergebietsflache als Flache fir die MinderungsmalRnahmen
angegeben. Dariiber hinaus entfallen Flachen auf private Grinflachen, Flachen mit Schutz-
und Erhaltungsgebot im Sinne der Raumordnung sowie Flachen mit Erhaltungsgeboten
auf denen keine Naturschutzfachlichen Mal3Bnahmen durchgeftihrt werden.

Eine Ubersicht iber den Bedarf an Grund und Boden fiir das geplante Vorhaben im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow - Hermannshof* gibt die nach-
folgende Tabelle 2.

Tabelle 2: Ubersicht tiber den Bedarf an Grund und Boden im Plangebiet

Bedarfsflachen Flache [ha]

Flachenbedarf fur die technische Anlage

Sondergebiet "Photovoltaikanlagen” 25,76 ha
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,privater Wartungsweg* 0,03 ha
StraRenverkehrsflache 0,37 ha

31210-00 13/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Bedarfsflachen Flache [ha]
Flachenbedarf fur landschaftspflegerische MaBnahmen
Private Griinflache 1,11
Flachen fir Ausgleichs-Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

5,27
Natur und Landschaft
Flachen fir Minderungs-Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

25,70
den, Natur und Landschaft
Flachen die dem Schutz- und Erhaltungsgebot im Sinne der Raumordnung unterliegen (koh- 164
lenstoffreiche Béden, Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege) ’
Flachen fir die Wasserwirtschaft 0,15
Geschiitzte Biotope 2,25
Flachen mit Erhaltungsgebot: ,Baum* 0,04
Summe 62,32

11.L1.1.5 Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihre Beseitigung und Verwertung

Mit dem im Plangebiet zulassigen Nutzungen werden keine Sonderabfallformen gem. dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) erzeugt. Photovoltaik- oder Solarmodule gelten gem. §
3 Elektro- und Elektronikgerategesetz (ELEKTROG) als elektrische Vorrichtung der Katego-
rie 4 (GroRgerate) und werden Uber zertifizierte Unternehmen fachgerecht entsorgt bzw.
recycelt.

11.L1.1.6 Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-
welt durch Unfalle oder Katastrophen

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine besonderen Risiken fir die menschliche
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfélle oder Katastrophen abzuse-
hen.

Das Risiko fur Unfalle oder Katastrophen ist durch Bauvorschriften (u.a. Statik), insbeson-
dere auch durch Vorschriften zum Brandschutz (Bauvorgénge, Auswahl von Baumateria-
len, etc.), minimiert.
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11.1.1.7 Anfalligkeit der geplanten Vorhaben gegentber den Folgen des Klimawan-
dels

Eine besondere Anfalligkeit des Vorhabens gegeniiber den Folgen des Klimawandels be-
steht nicht.

I1.L1.2 Darstellung der fur das Vorhaben relevanten in einschlagigen Fachgesetzen
und Fachplanen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berlck-
sichtigung bei der Planaufstellung

Die fUr das Vorhaben relevanten und in einschlagigen Fachgesetzen sowie Fachplanen
festgelegten Ziele des Umweltschutzes sind in der folgenden Tabelle dargelegt. AuZerdem
wird in dieser Tabelle die Art und Weise erlautert, wie diese Ziele bei der vorliegenden

Planung umgesetzt bzw. beachtet wurden.

Tabelle 3:

Darlegung der Ziele des Umweltschutzes und ihrer Umsetzung/Beachtung.

Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

Beachtenspflichtige Ziele des Umweltschutzes

Ziele der Raumordnung (2)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 4.5
(2) [Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei]

,Die landwirtschaftliche Nutzung von Fldchen darf
ab der Wertzahl 50 nicht in anderen Nutzungen um-
gewandelt werden* (Z)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 5.3
(2) [Energie]

»,Bei Planungen und MalBhahmen zum Ausbau er-
neuerbarer Energien, die zu erheblichen Beein-
trachtigungen naturschutzfachlicher Belange fiih-
ren, ist zu prifen, ob rechtliche Ausnahmeregelun-
gen aus zwingenden Griinden des Uberwiegenden
offentlichen Interesses angewendet werden kon-
nen.“(Z)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 5.3
(9) [Energie]

»Fur den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien
sollen an geeigneten Standorten Voraussetzungen
geschaffen werden. [...]. Freiflachenphotovoltaikan-
lagen sollen effizient und flachensparend errichtet
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und
insbesondere auf Konversionsstandorten, endgliltig
stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten
und bereits versiegelten Flachen errichtet werden.

Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen nur in
einem Streifen von 110 Metern beiderseits von

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen:

Die landwirtschaftlich genutzten Flachen im Gel-
tungsbereich weisen Ackerwertzahlen zwischen 20
und max. 38, bei zumeist steinigen und lehmigen
Sandbdden, auf.

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen.

Der qualifizierte Bebauungsplan ist mit dieser Ziel-
festlegung vereinbar. Bei Umsetzung der Planung
sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. Dariiber hinaus liegen die Errich-
tung und der Betrieb von Anlagen, die der Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren Energien die-
nen, im Uberragenden 6ffentlichen Interesse und
sind als vorrangiger Belang in der Schutzgiterab-
wagung zu betrachten (vgl. 88 2 und 3 Nr. 1 EEG).

Dem Ziel der Landesraumordnung wird nicht ent-
sprochen:
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Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

Autobahnen, Bundesstraf3en und Schienenwegen
fur Freiflachenphotovoltaikanlagen in Anspruch ge-
nommen werden.“ (Z)

Das Plangebiet befindet sich auf landwirtschaftlich
genutzten Flachen aul3erhalb privilegierter Flachen
gemal den Zielen der Landesraumordnung und
dem § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) BauGB

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016), Programmsatz 6.1.3
(1) [Boden, Klima und Luft]

,Die Béden sind als Lebensgrundlage und zum
Schutz des Klimas in ihrer Leistungs- und Funkti-
onsféhigkeit zu sichern.“ (Z)

Dem Ziel der Landesraumordnung wird entspro-
chen:

Die extensive Bewirtschaftung des Plangebietes
schitzt den Boden vor Erosion (Wind/Wasser) und
sicher dessen Leistungs- und Funktionsféhigkeit.

Raumlich konkretisierte Umweltschutzziele der
Raumordnung

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) (MEIL M-V 2016); raum-
ordnerische Festlegungen

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpom-
mern (RREP VP 2010); raumordnerische Festle-
gungen

Das LEP M-V 2016 sieht fiir den groRraumigen Be-
reich des Plangebietes und Umgebung keine raum-
ordnerische Festlegung vor. Es sind keine Vorrang-
gebiete oder Vorbehaltsgebiete Naturschutz und
Landschaftspflege festgelegt

Das RREP VP 2010 enthalt rdumlich konkretisierte
Zielstellungen des Umweltschutzes fur den Bereich
des Plangebietes. Es sind Vorbehaltsgebiete fiir die
Landwirtschaft festgelegt.

Durch das geplante Vorhaben werden landwirt-
schaftlich genutzte Acker- und Griinlandflachen mit
geringen Acker- und Griinlandwertzahlen in An-
spruch genommen.

Raumlich konkretisierte Umweltschutzziele der vor-
bereitenden Bauleitplanung (Flachennutzungsplan)

Fir die Gemeinde Sarnow liegt kein Flachennut-
zungsplan vor.

Gebietsschutz Natura 2000 und Gebiete von Ge-
meinschaftlicher Bedeutung

Im Plangebiet selbst und in einem 3000 m Umfeld
befinden sich keine Natura 2000-Gebiete und/oder
Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung.

Artenschutzrechtliche Belange gem. § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Bebauungsplane sind grundsétzlich nicht geeignet,
artenschutzrechtliche Verbotstatbestande nach §
44 Abs.1 BNatSchG auszultésen. Bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplénen ist aber zu beachten,
dass diese Plane sehr wohl Handlungen vorberei-
ten, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
ausldsen kdnnen, und dass die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen nicht der gemeindlichen Ab-
wagung unterliegen. Bebauungsplane sind daher
vorsorglich so zu gestalten, dass die vorbereiteten
Planungen bei ihrer spateren Umsetzung nicht an
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden des §
44 Abs. 1 BNatSchG scheitern werden.

Die Abpriifung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stéande erfolgt in einer gesonderten Unterlage, im
sog. Artenschutzfachbeitrag.

Wasser:
Grundwasser

Grundwasser

Auswirkungen auf den Grundwasserkorper sind
nicht zu erwarten. Mit dem Vorhaben sind keine fla-
chenhaften Vollversiegelungen von Grundwasser-
neubildungsflachen verbunden.
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Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Gewasserkorper I. und Il. Ordnung

Wasserrahmenrichtlinie

Das Plangebiet tangiert an der westlichen Plange-
bietsgrenze den Peene-Sud-Kanal (PSK Wasser-
korper ZALA 0200) als berichtspflichtiges Gewasser
I. Ordnung der WRRL.

Gemalf Stellungnahme des StALU VP vom
30.05.2022 ist ein beidseitig 7 m breiter Gewasser-
randstreifen ab Bdschungsoberkante von jedweder
Bebauung freizuhalten.

= ein 7 m breiter Gewasserrandstreifen wird
eingehalten

Wasserschutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht
ausgewiesen.

Gewasser |. und Il. Ordnung

Gemalf Stellungnahme der unteren Wasserbehdorde
sind zu Gewassern Il. Ordnung Abstandsflachen
von 5 m einzuhalten. Der zustandige WBYV hat
keine Stellungnahme abgegeben.

Eine Verschlechterung von Wasserkdrpern ist nicht

zu erwarten. Das Vorhaben steht zudem auch dem
Verbesserungsgebot nicht entgegen.

Naturschutzgebiete

Im Plangebiet und in einem 3000 m Umfeld sind
keine Naturschutzgebiete ausgewiesen.

Landschaftsschutzgebiete

Im Plangebiet und einem 3000 m Umfeld sind keine
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen.

Naturparke

Im Plangebiet und einem 3000 m Umfeld sind keine
Naturparke ausgewiesen.

Flachennaturdenkmale

Im Plangebiet sind keine Flachennaturdenkmale
ausgewiesen.

Im 3000 m Umfeld des Plangebietes sind folgende
Flachennaturdenkmaéler ausgewiesen:

Sidlich in ca. 2 km Entfernung sudl. von Sarnow
befindet sich das Flachennaturdenkmal ,Birnen-
kuhle bei Sarnow” [FND_ovp_11].

Geschutzte Landschaftsbestandteile

Im Plangebiet sind keine Flachennaturdenkmale
ausgewiesen.

Im 3000 m Umfeld des Plangebietes sind folgende
Flachennaturdenkmaéler ausgewiesen:

Westlich des Plangebietes in rd. 1.2 km Entfernung
befindet sich der geschiitzte Landschaftsbestandteil
[GLB_OVP_1] ,Trockenrasen bei Drewelow*

Biotopschutz (§ 20 NatSchAG M-V)

Im Plangebiet befinden sich folgende nach § 20
NatSchAG M-V gesetzlich geschiitzte Biotope:

Feldgeholz aus tGberwiegend heimischen Baumar-
ten, Baumhecke, Strauchhecke mit Uberschirmung,
Rohrkolbenrdhricht. Um die gesetzlich geschiitzten
Biotope werden Pufferstreifen von 20 m Breite ein-
gerichtet (gem. Stellungnahme der uNB vom
22.07.2022).
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Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

Geschutzte Baume

Im nordlichen Bereich des Plangebiete befindet sich
eine nach § 18 NatSchAG M-V geschitzte Baum-
gruppe.

- die Baumgruppe ist zum Erhalt festgesetzt

Eine Fallung von nach § 18 NatSchAG M-V ge-
schiitzten Baumen ist nicht vorgesehen.

Landeswaldgesetz

Das Plangebiet beriihrt an den Flurstiicken 39/1,
39/2, 41/4, 41/5 eine kleine Waldflache, zu der ge-
mafR Stellungnahme der zustéandigen Forstbehédrde
vom 30.05.2022 der gesetzliche Mindestwaldab-
stand von 30 m einzuhalten ist.

= Der Waldabstand wird eingehalten

Abwaégungsrelevante Ziele des Umweltschutzes
aus Fachgesetzen

Eingriffsregelung

Die Eingriffsregelung wird im Planverfahren abge-
handelt. Der gem. Methodik HzE 2018 bilanzierte
Eingriff wird zu rd. 54 % durch Minderungs- und
AusgleichsmaRnahmen innerhalb des Plangebietes
kompensiert. kompensiert.

Die verbleibenden Kompensationséquivalente wer-
den durch die externe AusgleichsmaRnahme ,Um-
wandlung von Acker in extensive Mahwiese* auf
dem Flurstiick 103/3 der Flur 2 Gemarkung Sarnow
abgegolten.

Zielabweichung gemaf 8§ 6 Abs. 2 Satz 1 ROG
i. V. m. 8 5Abs. 6 Landesplanungsgesetz

Positivbescheid (AZ: 509-00000-2013/001-176) ein-
gegangen am 25.08.2025. Kein zuséatzliches Kom-
pensationserfordernis.

Abwagungsrelevante Ziele des Umweltschutzes
aus Fachpléanen

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpom-
mern (RREP VP 2010)

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vor-
pommern (RREP VP 2010) ist im Bereich des Plan-
gebietes das Vorbehaltsgebiet ,Landwirtschaft*
ausgewiesen.

Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (GLP M-V) (UM M-V 2003)

» Gebiete mit besonderer Bedeutung fiir rastende
Wat- und Wasservdgel (Karte la): Bewertungsstufe
1; wenig oder nur unregelm&nig zur Nahrungssu-
che genutzte Agrargebiete sowie Bereiche ohne
ausreichende Informationen

—>geringe Bedeutung

» Strukturelle Merkmale der Bewertung des Lebens-
raumpotenzials (Karte Ib): Bewertungsstufe 2-3 mit-
tel bis hoch auf Grunland und Rdhricht
—allgemeine bis hohe Bedeutung

* Bodenpotential — Analyse und Bewertung der
Schutzwiirdigkeit (Karte II): Ausweisung als sicker-
wasserbestimmte Lehme/ Tieflehme (FB 5) mit ei-
ner mittel bis sehr hohen Bedeutung

->mittlere Bedeutung (Ackerflachen)

->sehr hohe Bedeutung (Peene-Sud-Kanal)

1 Hinweis: Mit Einfiihrung der HzE 2018 ist der Erlass zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung von Photovoltaik-Freiflachenan-
lagen vom 27.05.2011 nicht mehr anzuwenden. Die entsprechenden Vorgaben des Erlasses wurden in die HzE 2018

Ubernommen.
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Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Land-
schaftsrahmenplans der Planungsregion Vorpom-
mern (GLRP VP) (LUNG M-V 2009)

31210-00

» Wasserpotenzial — Analyse und Bewertung der
Schutzwirdigkeit (Karte Il1): ,mittlere bis hohe Be-
deutung* fur die Grundwasserneubildung, Durch-
schnitt 10-20% Grundwasserneubildung; Nutzbares
Grundwasserdargebot: Klasse 3 hohe Bedeutung;
Bereiche um den PSK als Vernassungs- und Uber-
flutungsgebiet gekennzeichnet

—>hohe Bedeutung

* Landschaftsbildpotential - Analyse und Bewertung
der Schutzwiirdigkeit (Karte 1V): Griinland / Réh-
richt und FlieBgewasser im Umfeld des Plangebie-
tes, Bewertung mittel bis hoch

—>hohe Bedeutung

» Schwerpunktbereich zur Sicherung und Entwick-
lung 6kologischer Funktionen (Karte V): keine Aus-
weisung im Plangebiet jedoch angrenzend an das
Plangebiet:

-Bereiche mit hoher und sehr hoher Bedeutung fir
die ,Rastplatzfunktion fiir Végel*

-Bereiche mit ,Regeneration entwasserter Moore*
-Bereiche zur ,Sicherung landschaftlicher Frei-
rdume hoher und sehr hoher Bedeutung*“
—allgemeine Bedeutung

* Ziele und MafRnahmen zur Erholungsvorsorge
(Karte VI): Raum mit vorrangiger Bedeutung 6kolo-
gischer Funktionen; Erschlieung fiir Erholungs-
zwecke auf ausgewiesenen Wegen; Teilgebiete
ohne menschliche Stéreinwirkung; Bereich mit gu-
ter ErschlieBung durch Wanderwege

—>hohe Bedeutung

» Ziele der Raumentwicklung (Karte VII): keine Aus-
weisung fur das Plangebiet
—>keine Bedeutung

* Naturraumliche Gliederung (Karte VIII): Auswei-
sung als Grundmoréne mit angrenzender holozaner
Vermoorung

—allgemeine bis hohe Bedeutung

* Analyse der Arten und Lebensrdume (Karte I):
keine Ausweisung fir das Plangebiet; daran an-
grenzend:

-bedeutende Flie3gewéasser mit einer vom naturli-
chen Referenzzustand maRig bis stark abwei-
chende Strukturgite

-Bereiche stark entwéasserter, degradierter Moore
—allgemeine Bedeutung

* Biotopverbundplanung (Karte Il): keine Auswei-
sung fur das Plangebiet und daran angrenzend
—>keine Bedeutung

» Schwerpunktbereiche und Maflnahmen zur Siche-
rung und Entwicklung von ékologischen Funktionen
(Karte Ill): keine Ausweisung fiir das Plangebiet;
daran angrenzend:

-vordringliche Regeneration gestorter Naturhaus-
haltfunktionen stark entwésserter, degradierter
Moore (2.3)

-Regeneration gestorter Naturhaushaltsfunktionen
naturferner FlieBgewasserabschnitte (4.4)
—allgemeine Bedeutung
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Ziele des Umweltschutzes

Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

* Ziele der Raumentwicklung (Karte IV): das Plan-
gebietes befindet sich in einem Bereich mit beson-
derer Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruk-
tur mit hoher Funktionsbewertung; angrenzend be-
finden sich Bereiche mit besonderer Bedeutung fir
die Sicherung 6kologischer Funktionen (Moore,
FlieRgewéasser)

—->hohe Bedeutung

» Anforderungen an die Landwirtschaft (Karte V):
keine Ausweisung fir das Plangebiet; angrenzende
Ausweisung ,Moorstandorte im Offenland sowie
soedeutende FlieRgewasser*

—allgemeine Bedeutung

» Bewertung der potenziellen Wassererosionsge-
fahrdung (Karte VI): stellenweise (nicht flachig) ein
geringes Gefahrdungspotenzial innerhalb des Plan-
gebietes

—allgemeine Bedeutung

Die Uiberortliche Landschaftsplanung enthalt somit
keine fir das Planverfahren relevanten Vorgaben
bzw. Flachenfestlegungen.

Die Moor- und Griinlandstandorte sowie die Ab-
standsflachen zu bedeutsamen FlieBgewassern
und Waldflachen werden nicht tberplant.

Abwagungsrelevante Umweltbelange aus
8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB

Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abféllen und Abwéassern
(8 1 Abs. 6 Nr. 7 lit e) BauGB)

Der Betrieb der Photovoltaik-Freiflachenanlage er-
zeugt keine Sonderabfélle nach (KrWG), und keine
Abwaésser.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie (8 1 Abs.
6 Nr. 7 lit. f) BauGB)

Das Vorhaben dient der Erzeugung und Nutzung
erneuerbarer Energien.

Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat in Gebie-
ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erful-
lung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht Gberschritten werden (§ 1 Abs.
6 Nr. 7 lit. h) BauGB)

Das Vorhaben leistet einen allgemeinen Beitrag zur
Verbesserung der Luftqualitat durch eine CO2-neut-
rale Energieerzeugung.

Abwagungsrelevante Umweltbelange aus
§ la BauGB

Bodenschutzklausel

Die MaR¥festsetzung der GRZ von 0,7 dient einer
moglichst optimalen Ausnutzung des Plangebietes
fur die Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanla-
ge. Durch die nur teilweise Uberschirmung der Fla-
che und einer geringen Versiegelung geht das ge-
plante Vorhaben konform mit einem sparsamen und
schonenden Umgang von Grund und Boden im
Sinne der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB.

Umwidmungssperrklausel

Mit der durch den qualifizierten Bebauungsplan

Nr. 4 geplanten Entwicklung eines Solarparks wer-
den uberwiegend geringwertige Landwirtschaftsfla-
chen in Anspruch genommen. Waldflachen werden
nicht Uberplant.

Bei den in Anspruch genommenen Landwirtschafts-
flachen handelt es sich um intensiv genutzte Acker-
flachen in einem Flachenumfang von rd. 37,70 ha

31210-00

20/71




Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Ziele des Umweltschutzes Art und Weise, wie das Ziel umgesetzt/beachtet
wird

mit Acker- und Griinlandwertzahlen zwischen 20
und 30.

Fir die Standortwahl sprechen zudem die glinstige
Gelandebeschaffenheit und die weitgehend unge-
hinderte Sonneneinstrahlung.

Die Alternativenbetrachtung zum geplanten Vorha-
ben wird ausfuhrlich im Kapitel 1.2.4 beschrieben
und erlautert.

Klimaschutzklausel Mit der Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur
Stromerzeugung wird ein Beitrag zum Umstieg auf
regenerative Energien und zur Reduzierung klima-
schéadlicher Emissionen geleistet. Die vorliegende
Planung leistet damit einen wichtigen Beitrag, dem
Klimawandel entgegenzuwirken.

[I.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der
Umweltprifung nach 8§ 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden

I1.2.1 Bestandsaufhnahme des derzeitigen Umweltzustands

[1.2.1.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und der Bevolkerung
Bestand

Fur das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit sind die Wohn- und
Erholungsfunktion zu betrachten.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow —
Hermannshof* grenzt unmittelbar an das dstliche Ufer des Peene-Sid-Kanals an und liegt
rd. 1 km nérdlich der Ortslage Sarnow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Das geplante
Vorhaben befindet sich in einem Gebiet, mit Zielen und MaRhahmen fiir die Erholungsvor-
sorge (GLP MV 2003). Neben der Bedeutung als Raum 6kologischer Funktionen ist das
Gebiet fur Erholungszwecke unter anderem durch Wanderwege erschlossen.

Die nachstgelegene Wohnbebauung ist die Ortslage Sarnow die eine typisch dorfliche
Siedlungsstruktur mit Uberwiegend Eigenheimen, Kleingewerbe und landwirtschaftlichen
Betrieben aufweist. Hermannshof, Sarnow Ausbau sowie einzelne Gehofte entlang der
L 31 kénnen der Ortslage Sarnow zugeordnet werden.

Bewertung

Das Plangebiet ist fur das Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevélkerung
von hoher Bedeutung fur die Funktionsauspradgungen Erholungsnutzung, da die Erschlie-
Bung durch Wege gegeben ist und durch abwechslungsreiche Landschaftsstrukturen gut
fur die Erholungsnutzung geeignet ist. Allerdings ist die Bedeutung des Plangebietes fur
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die Funktionsauspragungen von Wohnnutzung von allgemeiner Bedeutung fiir das Schutz-
gut.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wirde das Plangebiet vermutlich auch weiterhin als
Landwirtschaftsflache intensiv genutzt werden und in seinem jetzigen Zustand verbleiben.
Die Nutzung der Flache im Plangebiet ist gemaflt RREP VP 2010 als Vorranggebiet ,Land-
wirtschaft” festgelegt, sodass eine Nutzung des Gebietes fiir Wohnen ausgeschlossen wer-
den kann.

11.2.1.2 Schutzgut Flora/Pflanzen
Bestand

Das Schutzgut Pflanzen bildet sich im Wesentlichen tber die im Plangebiet befindlichen
Biotopstrukturen ab. Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte am 09.06.2021 durch das In-
genieurbiro Griunspektrum nach der Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und
FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (LUNG MV 2013) auf der Grundlage
aktueller Luftbildaufnahmen. Untersucht wurde das Plangebiet, zzgl. eines 20 m breiten
Puffers. Die Darstellung der erfassten Biotope erfolgt im Bestands-, Konflikt- und Maf3nah-
menplan im Maf3stab 1:3.000.

Aufgeteilt in drei Bereiche, hat das gesamte Plangebiet hat eine Flache von rd. 37,70 ha
und befindet sich grof3tenteils auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Lehm- bzw. Ton-
acker (ACL). Im nordlichen Bereich befindet sich eine gem. § 18 NatSchAG MV geschiitzte
und zum Erhalt festgesetzte Baumgruppe (BBG). Der nérdliche Bereich wird am westlichen
Rand durch einen Wirtschaftsweg (OVU) (Panschow-Sarnow) mit wegebegleitender Ru-
deralflur (RHU) und sonstiger Griinanlage ohne Baumbestand (PSJ) begrenzt. Nordostlich
wird der nérdliche Bereich durch eine gesetzlich geschiitzte Feldhecke aus liberwiegend
heimischen Baumarten (BFX) eingefasst. Die gesetzlich geschitzte Strauchhecke mit
Uberschirmung (BHS) trennt den nordlichen vom siiddstlichen Bereich und begrenzt zu-
dem den sudwestlichen Bereich im Norden und Siiden sowie den suddstlichen Bereich im
Osten und Stden. Der Wirtschaftsweg Panschow-Sarnow mit ruderaler Staudenflur (OVU,;
RHU) teilt den sudostlichen vom sidwestlichen Bereich und verlauft an der Westgrenze
des nordlichen Bereiches. Im Eck der drei Bereiche befindet sich eine die Brachflache ei-
nes ehemaligen Einzelgehdoftes (OBD) (Wustung) in Verbindung mit ruderaler Staudenflur
und einer Baumgruppe. Westlich grenzt der Geltungsbereich an die Uberbdschung des
kunstlich angelegten Peene-Sid-Kanal an (FKK) mit vorgelagertem artenarmen Frisch-
grunland (GMA) welcher gleichzeitig als Gewasserunterhaltungsstreifen dient. Ostlich des
sudostlichen Bereiches geht die Ackerflache in Frischwiese (GMF) auf kohlenstoffreichen
Bdden (iber. Die Frischwiese ist durch einzelne Strauchhecken mit Uberschirmung sowie
ruderaler Staudenflur von der Ackerflache getrennt.
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Bewertung

Die Bewertung der Biotope erfolgt gemaf HzE 2018, Anlage 3, Ermittlung der naturschutz-
fachlichen Wertstufen der Biotoptypen. Die nachfolgende Tabelle 4 gibt eine Ubersicht zum
Bestand und zur Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet.
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Tabelle 4: Liste der kartierten Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches
Nr. | Code Biotoptyp Schutz Bewertung Bemerkung
status
Reg. | Gef. | Ge-
samt
1 ACL Lehm- bzw. Tonacker 0 0 1 intensive Bewirtschaf-
tung, Mais und Ge-
treide
2 BBG Baumgruppe §18
3 BFX Feldgehdlz aus tber- §20 3 2 3
wiegend heimischen
Gehdlzen
4 PSJ Sonstige Griinanlage 0 1 1 als StralRenbegleitgriin
ohne Altbdume
5 RHU Ruderale Staudenflur 2 1 2 teilweise mit einzelnen
frischer bis trockener kleinen Holunderb-
Mineralstandorte schen
6 OBD/ Brachflache der Dorfge- 0 1 1 Wistung, altes Einzel-
RHU/BBG | biete i. V. m. ruderaler gehoft
Staudenflur frischer bis
trockener Standorte
und einer Baumgruppe
7 BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise liickig
schirmung
8 GMF Frischwiese 2 4 4 auf kohlenstoffreichen
Boden
9 RHU Ruderale Staudenflur 2 1 2 teilweise mit einzelnen
frischer bis trockener kleinen Holunderbu-
Mineralstandorte schen
10 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise luckig
schirmung
11 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise luickig
schirmung
12 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise luickig
schirmung
13 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise luckig
schirmung
14 | OVU Wirtschaftsweg, nicht 0 0 0 Wirtschaftsweg zw.
oder teilversiegelt Panschow und Sarnow
15 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise luickig
schirmung
16 | FKK Kanal, naturfern 0 1 1 Peene-Sid-Kanal
17 | GMA Artenarmes Frischgriin- 2 1 2 Gewasserrand- und
land Unterhaltungsstreifen
am Peene-Sud-Kanal
18 | BHS Strauchhecke mit Uber- | § 20 3 3 3 teilweise liickig
schirmung
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Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wird das Plangebiet in seinem derzeitigen Zustand er-
halten bleiben. Die Ackerflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark
Sarnow — Hermannhof* wird auch weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die erfass-
ten Biotope und Biotopstrukturen werden in ihnrem derzeitigen Bestand und Artenausstat-
tung mutmalflich erhalten bleiben.

[1.2.1.3 Schutzgut Fauna/Tiere

Fur die Erfassung des Schutzguts Fauna wurden die folgenden Tiergruppen bzw. -arten
kartiert:

- Brutvdgel

- Rastvogel

- Reptilien

- Amphibien

- Sonstige Arten und Artgruppen

11.2.1.3.1 Brutvogel
Bestand

Die Erfassung der Brutvogel erfolgte nach den Methodenstandards von SUDBECK ET AL.
(2005) mit sechs Tages- und zwei Nachtbegehungen im Zeitraum Anfang April bis Mitte
Juli 2021. Eine gezielte Suche nach Horsten und Nestern fand wahrend der ersten Tagbe-
gehung statt.

Das Untersuchungsgebiet umfasste den Geltungsbereich des Bebauungsplans einschliel3-
lich eines 50 m-Umfelds zur Erfassung aller Brutvogelarten sowie eines 300 m-Umfelds
zur Erfassung von GroRRvogeln (Greifvdgel, Kranich).

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden insgesamt 57 Vogelarten erfasst, davon 18
Arten als Brutvogelarten (Nachweisstatus: Brutnachweis oder Brutverdacht) mit 74 Revie-
ren (siehe Tabelle 5). Von den kartierten Brutvogelarten sind 4 Arten den wertgebenden
Arten mit insgesamt 6 Revieren zuzuordnen. 39 Arten wurden als Nahrungsgaste erfasst,
fur diese Arten wurden keine Reviere ermittelt. Von den 39 Nahrungsgasten wurden 16
Arten den wertgebenden Arten zugeordnet.
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Tabelle 5: Gesamtartenliste der nachgewiesenen Vogelarten innerhalb des Geltungs-
bereiches mit 50 m-Puffer mit Angaben zum Brut- und Schutzstatus (wert-
gebende Arten sind fettgedruckt)

Nr. |Artname Brutsta: ngzizrr‘é RL-D | RL-MV [ BNG | ot | RB MV T
: (<1.000)
1 |Amsel BV 3

2 Bachstelze NG

3 Baumpieper NG \% 3

4 Bluthé&nfling NG 3 \%

5 Blaumeise BV 4

6 Buchfink BV 8

7 Buntspecht NG

8 Dorngrasmuicke BV 5

9 Eichelh&her NG

10 |Elster NG

11 |Feldlerche NG 3 3

12 |Feldsperling BV 1 Y, 3

13 |Fitis BV 1

14 |Gartengrasmiicke BV 4

15 |Gartenrotschwanz BV 1

16 |Gelbspotter BV 7

17 |Girlitz NG

18 |Goldammer BV 11 Y,

19 |Grauammer NG \Y, \Y, § >40%

20 |Graugans NG

21 |Graureiher NG

22 |Grunfink NG

23 |Grinspecht NG § s

24 |Haussperling NG \%

25 |Heckenbraunelle NG

26 |Kleiber NG

27 |Kohlmeise BV 10

28 |Kolkrabe NG

29 |Kranich NG § I >40%

30 |Kuckuck NG 3

31 |Mauersegler NG

32 |Méausebussard NG §

33 |Mdnchsgrasmiicke BV 10
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Nr. |Artname Brutsta: ngzizrr‘é RL-D | RLMV | BNG | ot | RB MV T
(<1.000)

34 |Nachtigall BV 4

35 |Nebelkrahe NG

36 |Neuntoter BV/BN 3 \% |

37 |Rabenkréhe NG

38 |Rauchschwalbe NG \Y \Y

39 |Ringeltaube NG

40 |Rohrammer NG \Y

41 |Rotdrossel NG

42 |Rotkehlchen NG

43 |Rotmilan NG \ 8§ I

44 |Schwarzkehlchen BN 1 Ss

45 |Schwarzmilan NG 8§ I s

46 |Seeadler NG § | >60% S

47 |Sperbergrasmiicke BV 1 8§ | >40%

48 |Sprosser NG \% >60%

49 |Star NG 3

50 [Stieglitz BV 1

51 |Stockente NG

52 |Sumpfmeise NG

53 |Sumpfrohrsanger NG

54 |Teichrohrsénger NG \%

55 |Turmfalke NG § s

56 |Wiesenpieper NG 2 >40%

57 |Zilpzalp BV 4

Erlauterungen zur Tabelle:
Wertgebende Arten sind in Fettdruck dargestellt.

Brutstatus: BN :‘Brutpachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungsgast,
DZ = Durchzugler, U = Uberflug

RL-D: Rote Liste von Deutschland (DDA 2021)
RL-MV: Rote Liste von Mecklenburg-Vorpommern (Vokler et al. 2014)

Kategorien Rote Liste: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3
= gefahrdet, R = extrem selten, V = Vorwarnliste

BNG: Nach 8§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle Vogelarten besonders geschiitzt. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 14
BNatSchG sind Vogelarten zusétzlich streng geschiitzt (8), die im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,
oder in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 (entspricht BArtSchV Anhang I, Spalte 3) aufgefuhrt sind.

VS-RL: Im Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten enthalten (1)

RB MV: Raumbedeutsamkeit, Brutbestand in MV betragt mindestens 40 % (!) bzw. 60 % (!!) des deutschen
Gesamtbestandes nach Vokler et al. (2014)

Bestand MV: Bestandsgrof3e in MV nach Vokler et al. (2014): s=selten (100-1.000 Brutpaare), ss=sehr selten
(< 100 BP), es= extrem selten, ex=ausgestorben
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Als ,wertgebend” werden Arten betrachtet, die mindestens eines der folgenden Kriterien
erfillen:

e Einstufung in eine Gefahrdungskategorie (1, 2, 3) der Roten Liste Deutschlands
(GRUNEBERG et al. 2015) oder Mecklenburg-Vorpommerns (VOKLER et al. 2014) oder
extrem selten (R)

e streng geschiitzte Art nach Bundesnaturschutzgesetz (8 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG)

¢ Art des Anhangs | der EU-Vogelschutzrichtlinie

e Brutbestand der Art in Mecklenburg-Vorpommern kleiner als 1.000 Brutpaare (vgl.
VOKLER et al. 2014)

¢ besondere Verantwortlichkeit des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (> 40%
des gesamtdeutschen Brutbestandes in Mecklenburg-Vorpommern; vgl. VOKLER et
al. 2014)

o Koloniebruter

Die 6 wertgebenden Brutvogelarten wurden innerhalb des Plangebietes (rote Umrandung)
ausschlieBlich in den angrenzenden, das Plangebiet umgebenden, Hecken- und Gehdlz-
strukturen erfasst.

Der Buchfink wurde mit 5 Revieren im 0stlich angrenzenden Feldgehdlz innerhalb des
Plangebietes im noérdlichen Bereich kartiert. 3 Reviere befanden sich auRerhalb des Gel-
tungsbereiches am 6stlichen Peene-Sid-Kanal-Ufer und im sonstigen Labholzbestand an
dem Wirtschaftsweg Panschow-Sarnow.

Der Feldsperling konnte innerhalb des Plangebietes mit einem Revier in der 6stlichen
Strauchhecke des siiddstlichen Bereichs erfasst werden.

Mit der gré3ten Anzahl an Revieren wurde die Goldammer kartiert. Innerhalb des Plange-
bietes wurde sie mit 8 Revieren in nahezu allen Geholzstrukturen erfasst. 3 Reviere befan-
den sich aufRerhalb des Geltungsbereiches.

2 Reviere des Neuntoters befanden sich innerhalb des Geltungsbereiches in den Gehdlz-
strukturen um den nérdlichen Bereich herum. 1 Revier befand sich auf3erhalb des Plange-
bietes im selben Raum.

Das Schwarzkehlchen wurde mit einem Revier im Geltungsbereich des Plangebietes in der
sidlichen Strauchhecke des stidostlichen Bereichs erfasst wahrend die Sperbergrasmii-
cke mit einem Revier im sonstigen Laubholzbestand am Wirtschaftsweg (Panschow-
Sarnow) innerhalb des Geltungsbereiches kartiert wurde.

31210-00 28/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Brutvogelbeobachtung
FlieBgewdsser 1. Ordnung

(]
D B-Plan Geltungsbereich

L_ 1 som Untersuchungsraum

Ve
\

ﬁ, _k\_ — e —

\ \ e

Abbildung 2: Kartierter Brutvogelbestand innerhalb des Plangebietes und dem 50 m Um-
feld

Waéhrend der Horstkontrolle konnte zwar ein Horst in einer Pappel im 300 m-Umfeld in
einem nordlich befindlichen Waldstiick festgestellt werden, der Verdacht das der Horst
durch einen Rotmilan besetzt ist konnte wahrend der Nachkontrollen jedoch nicht bestatigt
werden.

Bewertung

Die erfassten Brutvogelarten wurden ausschlie3lich in den angrenzenden Gehdlzstruktu-
ren kartiert. Auf den bewirtschafteten Ackerflachen konnten keine Brutvogelarten nachge-
wiesen werden. Sechs der insgesamt 18 kartierten Brutvogelarten wurden aufgrund ihres
Schutzstatus und/oder ihres Bestandes in MV als Wertgebende Arten eingestuft.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung werden die Ackerflachen vermutlich weiterhin landwirt-
schaftlich intensiv genutzt und die Gehdlzstrukturen bleiben bestehen, sodass sich die 6rt-
liche Brutvogelpopulation nicht verandern wird.
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11.2.1.3.2 Rastvogel

Die Erfassung der Zug- und Rastvogel erfolgte gemaf? den Vorgaben der HzE 2018 und
ALBRECHT ET AL. (2013) im Zeitraum Ende August 2021 bis Mitte April 2022 an insgesamt
9 Tagen bei glnstiger Witterung. Es wurden von zuvor festgelegten Beobachtungspunkten
alle rastenden und durchziehenden Individuen der relevanten Arten erfasst.

Bestand

Insgesamt konnten im Plangebiet 5 Arten wahrend der Zug- und Rastvogelerfassung beo-
bachtet werden.

Die Blassgans als Zug- und Rastvogel sowie der Rotmilan als Greifvogel konnten als reine
Uberflieger innerhalb des Geltungsbereiches erfasst werden. Der Kranich wurde innerhalb
und auRerhalb des Geltungsbereiches sowohl als Uberflieger als auch als Rastvogel er-
fasst. Der Wiesenpieper konnte im nérdlichen Bereich des 50 m-Puffer als Rastvogel kar-
tiert werden. Darlber hinaus wurde eine kleine Gruppe Feldlerchen innerhalb des Gel-
tungsbereiches als Rastvogel erfasst. Die Zug- und Rastvogeldichte im untersuchten
Raum (Geltungsbereich inkl. 300 m-Puffer) war im Oktober 2021 am hdchsten.

Tabelle 6: Ubersicht tiber die erfassten Zug- und Rastvégel im Plangebiet und dem 50
m bzw. 300 m Umfeld
Dt. Name | Wissenschaftli- RLw Anh. | | tagesmaxi Flugrich- | tagesmaxi | Datum
cher Name (DE) VSR mal tung mal ras-
fliegend tend
Zug- und Rastvogel
Blassgans | Anser albifrons 17 SO 27.10.21
Kranich Grus grus X 25 22.09.21
Kranich Grus grus X ~50 S 13.10.21
Kranich Grus grus X 4 SO 13.10.21
Kranich Grus grus X 4 27.10.21
Kranich Grus grus X 9 Uberflug 12.04.22
Wiesen- Anthus pratensis ~40 12.04.22
pieper
Greifvogel
Rotmilan Milvus milvus ‘ 3 ‘ X ‘ 1 ‘ S ‘ 27.10.21
Sonstige Beobachtungen
Feldlerche | Alauda arvensis ~10 13.10.21
Feldlerche | Alauda arvensis 4 23.2.23
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——  FlieBgewdsser 1. Ordnung
Rastvogel_stand
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Abbildung 3: Kartierter Rastvogelbestand innerhalb des Plangebietes und dem 50 m bzw.

300 m Untersuchungsraum

Bewertung

Das Plangebiet scheint aufgrund der Nahe zum Windpark im Norden und der Windexpo-
nierten Lage kein bedeutsames Rastgebiet fur durchziehende Arten zu sein. Feldlerchen
scheinen das Plangebiet bisher Uiberwiegend als Rastplatz zu nutzen, da wahrend der Brut-

vogelerfassung keine Individuen kartiert werden konnten.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird sich das Plangebiet fur die Zug- und Rastvégel

nicht verandern.
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11.2.1.3.3 Reptilien

Die Erfassung der Reptilien erfolgte gemaR den Vorgaben der HzE 2018 und ALBRECHT ET
AL. (2013) im Zeitraum Ende Mai 2021 bis Ende August 2021 an insgesamt 5 Tagen. Auf-
grund der nasskalten Witterung wurde erst am 26.05.2021 mit der Erfassung begonnen,
wobei der 1. Begehungstermin gleichzeitig der Feststellung geeigneter Habitatstrukturen
fur Reptilien galt.

Bestand

Wahrend der Reptilienkartierung konnte 1 Individuum der Zauneidechse im sidlichen Be-
reich des Wirtschaftsweges erfasst werden (siehe Abbildung 4).

Tabelle 7: Reptilienvorkommen innerhalb des Geltungsbereiches und des 50 m-Puf-
fers
Bege- Witterung Nachweis FFH-RL RL- | RL- BNatSchG Erhaltungs-
hungs Anh. IV D MV zustand MV
termine
26.05.2021 | teils bewdlkt,
18 °C, 2-3 Bft
09.06.2021 | sonnig, 20 °C, 1 Zaun-ei- X \% 2 streng ge- gulinstig
1 Bft dechse schitzt
23.06.2021 | sonnig, 17°C, 2 | ---
Bft
09.07.2021 | teils bewdlkt,
18°C, 2 Bft
25.08.2021 | teils bewdlkt,
16°C, 3 Bft
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FlieRgewasser 1. Ordnung
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Abbildung 4: Reptilienbeobachtung im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Bewertung

Grundsatzlich weist der Geltungsbereich inkl. 50 m-Puffer mit den Heckenbiotopen und
dem Steinwall vielseitige, flr Reptilien potenziell geeignete, Habitatstrukturen auf. Auf-
grund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Ackerflachen, waren die potenziel-
len Habitatstrukturen im Verlauf der Sommermonate durch Bewuchs (Getreide, Mais,
Gras) jedoch zunehmend zugewachsen und beschattet. Diese Beschattung ist fur die Nut-
zung als Habitat fir Reptilien jedoch ungeeignet. Einzig die Bankette entlang des Wirt-
schaftsweges wurde im Verlauf des Sommers gemaht und eignete sich daher auch als
Reptilienhabitat (Fundort der ZE).

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird das Plangebiet weiterhin intensiv landwirtschaft-
lich genutzt. Die Habitatstrukturen fir die Reptilienfauna werden in ihrem derzeitigen Zu-
stand erhalten bleiben.
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11.2.1.3.4 Amphibien

Die Erfassung der Amphibien erfolgte an insgesamt 5 Begehungstagen mittels Sichtbe-
obachtungen, Verhdr und Kescherfang gemafl den Vorgaben der HzE 2018 und ALBRECHT
ET AL. (2013) im Zeitraum Anfang April 2021 bis Anfang Juni 2021. Untersucht wurden alle
Graben und Kleingewasser innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sowie
in einem Umkreis von 300 m (ausgenommen der Graben westlich des Peene-Sid-Kanals).

Bestand

Innerhalb des Geltungsbereiches konnten keine Amphibien erfasst werden. Entlang des
Grabens 27:2:L-070 der das Plangebiet im Norden und Westen umschlie3t wurden zwei
Teichfrésche und eine Erdkroéte erfasst. Der Schutzstatus der nachgewiesenen Amphibien-
arten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 8: Schutzstatus der nachgewiesenen Amphibienarten
Art Bundesarten- FFH-Richtli- | Rote Liste Rote Liste EHZ M-V
schutz-verordnung | nie M-V Deutschland
Teichfrosch besonders nein gefahrdet ungeféhrdet glinstig

(Rana/Phelophy- geschutzt
lax kl. esculentus)

Erdkrote besonders nein geféhrdet ungeféhrdet keine An-
(Bufo bufo) geschutzt gabe
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Amphibienerfassung

FlieBgewasser 1. Ordnung

FlieBgewasser 2. Ordnung
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Abbildung 5: Erfasste Amphibien innerhalb des 300 m-Untersuchungsraums und aul3er-
halb des Untersuchungsraumes

Bewertung

Die Graben um das Plangebiet dienen der Entwasserung der umliegenden Griinlandstan-
dorte und miinden in den Peene-Siid-Kanal. Die Pflege der Graben erfolgt regelmagig in
Form von Mahd und Ausbaggerungen. Auch wenn einige Vernetzungselemente zu an-
grenzenden Gehdlzstrukturen vorhanden sind, bieten die angrenzenden Graben nur ein
geringes Habitatpotenzial fir Amphibien. Innerhalb des Geltungsbereiches des Plangebie-
tes wurden keine Amphibien kartiert. Aufgrund der intensiven Flachenbewirtschaftung ist
das Plangebiet von allgemeiner Bedeutung fir die Amphibienfauna.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung wird die Flachenbewirtschaftung intensiv fortgesetzt
und sich der Amphibienbestand im Plangebiet nicht verandern.
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11.2.1.3.5 Sonstige Arten und Artgruppen

Europaischer Biber (Castor fiber)

Bestand

Wahrend der faunistischen Untersuchungen wurden im Uferbereich der Graben und am
Peene-Siud-Kanal zahlreiche Biberspuren erfasst. Es handelt sich um Fral3spuren und Bi-
berrutschen sowie Biberburgen (siehe Abbildung 6). Innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplans wurden keine Anzeichen von Bibervorkommen gefunden. Allerdings
wurde eine Biberburg im 300 m-Umfeld des Plangebietes nachgewiesen.

[ ] Sichtung Biberspuren
—— FlieBgewasser 1. Ordnung
D B-Plan Geltungsbereich
l___-| 50 m Untersuchungsraum

l-_ " 300m Untersuchungsraum
—

T

Abbildung 6: Sichtungen und Nachweise von Biberspuren au3erhalb des Geltungsberei-
ches und innerhalb des 300 m Untersuchungsraumes
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Bewertung

Der Lebensraum eines Bibers erstreckt sich i. d. R. 1 bis 5 km entlang des Gewassers in
dem er seine Burg errichtet hat. Ins Landesinnere dringt er ca. 50 m weit vor. Die Ernah-
rung besteht aus Trieben, Knospen und Blatter sowie Weichholzern wie Pappel oder Weide
und Graser und Kréauter. Sind nicht gentigend nattrliche Nahrungsquellen vorhanden, wer-
den auch Feldfrichte wie Riben oder Mais verwertet. Der Geltungsbereich des Plange-
bietes stellt kein geeignetes Habitat flr den Biber dar, liegt jedoch in seinem Wirkkreis und
kann ggf. als Nahrungshabitat dienen.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird die Landschaft und der Naturhaushalt in seinem
jetzigen Zustand erhalten bleiben. Es wird zu keinen Verdnderungen fiir die vorhandene
Biberpopulation kommen.

Fischotter (Lutra lutra)

Bestand

Wahrend der Kartierarbeiten wurden keine Fischotter oder Anzeichen fiir das Vorkommen
von Fischottern im Untersuchungsraum erfasst. Dennoch ist ein Vorkommen potenziell
mdglich (vgl. Artenschutzfachbeitrag).

Bewertung

Der Fischotter besiedelt den Uferraum naturnaher und kinstlicher Gewasser sowohl an
Kilsten als auch im Binnenland. Er ernahrt sich carnivor und hat eine Reviergrof3e von zw.
15— 20 km. Eine Habitatnutzung innerhalb des Geltungsbereiches kann nicht ausgeschlos-
sen werden.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird sich das potenzielle Vorkommen des Fischotters
im Plangebiet nicht verandern.

Europaischer Wolf (Canis lupus)
Bestand

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im territorialen Einzugsgebiet ei-
nes Wolfspaares. GemaR Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema
Wolf (DBBW © 2023) wurde das Wolfspaar in den Jahren 2020-2022/23 regelméaRig in
dem Gebiet gesichtet.
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Bewertung

Ein Wolfsterritorium erstreckt sich tber rd. 200 km? (DBBW © 2023). Ob und in welchem
Zeitraum sich die Tiere im Bereich des Geltungsbereiches aufhalten, kann an dieser Stelle
nicht abschlieBend geklart werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das
Plangebiet lediglich durchstreift wird und nicht als Fortpflanzungs- oder Nahrungsflache
dient, da er als Lebens- und Riuckzugsraum zusammenhéngende dichte Waldstrukturen
bendtigt.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird keine eingezaunte Photovoltaik-Freiflachenanlage
errichtet und das Gebiet ist weiterhin als unzerschnittener Freiraum fir grof3e wildlebende
Tiere in der Ganze nutzbar.

11.2.1.4 Schutzgut biologische Vielfalt
Bestand

Die drei Ebenen der biologischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Okosys-
temvielfalt) werden, soweit sie fiir das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorgege-
benen Untersuchungsrahmens erfassbar sind, Uber die Biotoptypen und Uber eine Bru-
und Rastvogel-, Reptilien- und Amphibienkartierung sowie Uber eine Analyse potentieller
Habitate ausgewahlter Tiergruppen erfasst.

Die genetische Vielfalt ist die Vielfalt innerhalb einer Art (intraspezifische Biodiversitat) und
wird, soweit fur das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorgesehenen Untersu-
chungsrahmens erfassbar, in den Textpassagen zu den Pflanzen und Tieren dargestellt.

Die Artenvielfalt (interspezifische Biodiversitat) beinhaltet die Artenzahl von Flora und
Fauna innerhalb des zu betrachtenden Raumes. Es erfolgt eine selektive Darstellung und
Bewertung der Artenvielfalt iber die Darstellung der Kartierungsergebnisse.

Die Okosystemvielfalt ist die Vielfalt der Okosysteme und Landnutzungsarten im Plange-
biet. Die Erfassung der unterschiedlichen Okosysteme erfolgt liber die Biotopkartierung,
da Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe die kleinsten Erfassungseinheiten von Lebensrau-
men fur Pflanzen und Tiere darstellen, in denen jeweils einheitliche standdrtliche Bedin-
gungen herrschen, so dass die Biotoptypen auch als kleinste Einheiten der Okosysteme-
bene aufgefasst werden kdnnen (vgl. SCHUBERT & WAGNER 1988). Bezuglich der Darstel-
lung der Okosystemvielfalt wird daher auf die Beschreibung und Bewertung der Biotopty-
pen verwiesen (vgl. LUNG 2013).

Bewertung

Das Plangebiet weist kleine intensiv genutzte Ackerschlage mit begleitenden Hecken- und
Wallstrukturen auf. Dartber hinaus sind einige sowohl stehende als auch flieRende stark
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Uberformte Gewasser in der unmittelbaren Nahe zum Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes vorhanden. Fur die biologische Vielfalt im Plangebiet ergibt sich eine allgemeine Be-
deutung.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wirde das Plangebiet weiterhin als landwirtschaftliche
Nutzflachen bestehen bleiben. Der Artbestand (Flora und Fauna) wirde sich nicht veran-
dern.

11.2.1.5 Schutzgut Flache
Bestand

Das Plangebiet umfasst rd. 37,70 ha und befindet sich nérdlich der Ortslage Sarnow auf
bislang intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflachen mit geringen Acker- und Grin-
landwertzahlen. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung wird die Flache innerhalb des
Geltungsbereiches nicht anderweitig genutzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass
das Plangebiet fur den regionalen Tourismus (Wandern, Radfahren, etc.) genutzt wird, dies
kann an dieser Stelle jedoch nicht abschlieRend geklart werden.

Im Rahmen der landesweiten Qualifizierung der landschaftlichen Freiraume in Mecklen-
burg-Vorpommern, wurde flr Bundesstral3en, KreisstraRen und Siedlungsflachen sowie
Windenergiegebiete und Rohstofflagerstatten unterschiedliche Wirkzonen (graue Berei-
che) angenommen. Die Siedlungsflache der Ortslage Sarnow betragt weniger als 10 ha
und hat damit eine Wirkzone von 100 m ebenso wie die Bundesstrale 197. Der Wirt-
schaftsweg (Panschow-Sarnow) hat keine Wirkzone. Windparks mit mehr als vier Anlagen
haben eine Wirkzone von 600 m (siehe Abbildung 7).

Bewertung

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt in einem landschaftlichen Freiraum der Wert-
stufe 3, der mit ,hoch®” bewertet wird (siehe Abbildung 7). Das Plangebiet wird seiner im
Regionalen Raumordnungsprogramm VP festgelegten Nutzung entsprechend genutzt und
ist 6ffentlich zugéanglich.
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Abbildung 7: Landschaftlicher Freiraum der Wertstufe 3 im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans

Dem Plangebiet wird eine hohe Bedeutung fur das Schutzgut Flache beigemessen, da es
sich in einem landschaftlichen Freiraum der Wertstufe 3 befindet (Kriterium der Unzer-
schnittenheit) und keine anderweitigen vorbelastenden landschaftszerschneidenden Ele-
mente aufweist.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Es ist zu erwarten, dass das Plangebiet bei Nichtdurchfuhrung der Planung in seinem der-
zeitigen Zustand bestehen bleibt und eine zeitnahe Nutzungsénderung der Flache nicht
erfolgen wird.

[1.2.1.6 Schutzgut Boden
Bestand

Das rd. 37,70 ha grof3e Plangebiet befindet sich in einem Landschaftsraum, der durch plei-
stozéne Bildungen der Weichsel-Kaltzeit (Mecklenburger Vorstol3, W 3) entstanden ist. Die
geomorphologischen Verhaltnisse sind durch eine Grundmorane mit Sanden der Hochfla-
che geprégt.

31210-00 40/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Als Bodenform ist ausgebildet:

e Lehm-/ Tieflehm- Pseudogley (Staugley)/ Parabraunerde- Pseudogley
(Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley); Grundmordnen, mit starkem Stau-
wasser- und/oder maRigem Grundwassereinfluss, eben bis kuppig

Die Béden im Plangebiet werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplans befindet sich in einem Hoffigkeitsgebiet fur Sande (Wusseken) in
Verbindung mit Marginalspalten. Dartber hinaus findet in der unmittelbaren naheren Um-
gebung 6stlich des Geltungsbereiches der Abbau der Lagerstatte Wusseken (Kiessand)
statt. Die Lagerstatte hat einen geologischen Vorrat von 10 bis 50 t Rohstoff.

Gemald Stellungnahme des Bergamtes Stralsund vom 19.05.2022 befindet sich der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark Sarnow — Hermannshof* ,innerhalb der
Bergbauberechtigung >Erlaubnis zur Aufsuchung des bergfreien Bodenschatzes Erd-
wérme im Feld Tiefenstrom< [...]. Die genannte Aufsuchungserlaubnis steht dem zur Stel-
lungnahme eingereichten Vorhaben nicht entgegen. “

Kohlenstoffreiche Boden (Moorbdden) (vgl. KARTENPORTAL LUNG 2023)

Gemald Stellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald, SG Naturschutz mit
dem Nachtrag vom 22.07.2022 befinden sich die Grinlandflachen auf Moorstandorten die
grundsatzlich von Bebauung freizuhalten sind. Dariiber hinaus befinden sich Teile der
Griunlandflachen gemanr GLP-VP 2010 in einem Vorbehaltsgebiet ,Naturschutz und Land-
schaftspflege“ mit besonderer Bedeutung. Die Ziele des Vorbehaltsgebietes sind nicht ver-
einbar mit der vorliegenden Planung.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich am 6stlichen Geltungsbereichsrand koh-
lenstoffreiche Boden in Form von:

o 5.2 fast ausschlief3lich (tiefgriindige) Erd- bis Mulmniedermoore selten Kolluvisole
aus Sand bis Lehm tber Niedermoor.

Durch die maf3stabsbedingte ungenaue Flachenausgrenzung in LEP MV und RREP VP
kann es mitunter zu differenten Flachenauslegungen beziiglich Schutz- und Vorbehaltsge-
biete kommen. Die Ausgrenzung der kohlenstoffreichen Béden dienen jedoch als Grund-
lage fir die Einstufung der Flache als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege
und sind als Uberlagerte Flache zu betrachten (siehe Begriindung zum RREP VP 2010).
Diese wiederum sind eingebunden in Raume mit herausragender Bedeutung fir Natur-
schutz und Landschaftspflege (LEP MV 2016; GLRP-VP 2009, GLP MV 2003). Es wird
daher angenommen, dass die Flachenausgrenzung der kohlenstoffreichen Boden im Be-
reich des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 4 ,Solarpark Sarnow-Hermannshof“ identisch
mit der Flachenausgrenzung des Vorbehaltsgebietes Naturschutz und Landschaftspflege
ist.
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Bewertung

Weitere Bodenrelevante Werte fir das Plangebiet sind:

Tabelle 9: Bodenfunktionsbewertung anhand bodenrelevanter Funktionsparameter
Feldkapazitat mittel potenzielle Nitratauswaschungsge- mittel
fahrdung
Nutzbare Feldkapazitat hoch potenzielle Wassererosionsgefahr- gering/
dung sehr gering
Luftkapazitat des Bodens sehr hoch potenzielle Winderosionsgefahrdung  gering/mittel
Effektive Durchwurzelungs- gering Bodenfunktionsbereiche erhoht
tiefe
Gesamtbewertung des Bodens mittel

Die Boden im Plangebiet sind intensiv genutzte Ackerflachen die der regelmafligen Bear-
beitung mit landwirtschaftlichen Maschinen sowie Pflanzenschutz- und Diingemal3nahmen
unterliegen. Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet werden aufgrund
der Bodenfunktionsbewertung mit mittel angegeben.

Trotz der hohen nutzbaren Feldkapazitét ist die effektive Durchwurzelungstiefe des Bodens
nur gering bei einem hohen Grundwasserflurabstand von 2-10 m. In Kombination mit den
geringen Acker- und Griunlandwertzahlen wird der Boden in Bezug auf die landwirtschaft-
liche Nutzung als nicht hochwertig eingestuft.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfuihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flachen in ihnrem der-
zeitigen Zustand erhalten bleiben und sich die Béden und Bodenfunktionen im Plangebiet
nicht verandern werden.

11.2.1.7 Schutzgut Wasser
Bestand
Grundwasser

Gemalf Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes fir Umwelt, Na-
turschutz und Geologie lassen sich die Grundwasserverhéaltnisse im Plangebiet wie folgt
charakterisieren:

e Grundwasserneubildung: 210.2 mm/a
e Grundwasserflurabstand: >2-10 m
e Deckschichten/Geschiitztheitsgrad: gering
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Wasserschutzgebiete

Das Plangebiet liegt auRerhalb von Wasserschutzgebieten. Die ndchsten Wasserschutz-
gebiete liegen sudlich bei Sarnow in rd. 1 km.

Oberflachengewasser

Im Plangebiet sind keine stehenden Kleingewasser und offene/verrohrte Graben vorhan-
den. AulRerhalb des Geltungsbereiches im Norden und Osten des Geltungsbereiches ver-
laufen offene und verrohrte Graben die gemaf Stellungnahme der unteren Wasserbehérde
vom 30.05.2022 als Gewassern Il. Ordnung einzustufen sind und einen beidseitigen
Schutzstreifen von 5 m erhalten, der von jedweder Bebauung freizuhalten ist. Der zustan-
dige Wasser- und Bodenverband ,Untere Peene” hat keine Stellungnahme abgegeben.

Angrenzend an den Geltungsbereich im Westen verlauft der Peene-Siuid-Kanal der gemaf
Stellungnahme des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern vom
30.05.2022 ein berichtspflichtiges Gewasser |. Ordnung darstellt und innerhalb eine 7 m
breiten Streifens von jedweder Bebauung freizuhalten. Dartiber hinaus befindet sich der
Geltungsbereich des Bebauungsplanes in der Flussgebietseinheit ,Oder” in der WRRL-
Planungseinheit ,Stettiner Haff* im Bearbeitungsgebiet der Bewirtschaftungsvorplanung
.Zarow-Landgraben® (vgl. Stellungnahme StALU).

Bewertung
Grundwasser

Zur Bewertung des Grundwasserkdrpers wurden die Grundwasserneubildung sowie die
Empfindlichkeit gegenlber Stoffeintragen herangezogen. Danach weist der betrachtete
Raum eine mittlere Bedeutung fir die Grundwasserneubildung auf. Trotz des hohen
Grundwasserflurabstands weist der Grundwasserkorper durch die durchlassigen Boden-
schichten (Sande) einen geringen Geschiitztheitsgrad und dadurch eine hohe Empfindlich-
keit gegeniber Stoffeintragen auf. Die Grundwasserverhaltnisse sind damit von allgemei-
ner Bedeutung im Bereich des Plangebietes.

Wasserschutzgebiete

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb von Wasserschutzgebieten und ist damit von all-
gemeiner Bedeutung fir den Trinkwasserschutz.

Oberflachengewéasser

Zur Bewertung der Gewasser wurden der Naturlichkeitsgrad sowie die Empfindlichkeit ge-
genuber Stoffeintrégen herangezogen.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflachengewésser. Zu den an-
grenzenden Oberflichengewassern werden die geforderten Schutzstreifen eingehalten.
Die Oberflachengewdasser haben somit eine allgemeine Bedeutung fir das Planungsvor-
haben.

31210-00 43/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung
Grundwasser

Die derzeitigen Grundwasserverhaltnisse bleiben bei Nichtdurchfihrung der Planung be-
stehen.

Wasserschutzgebiete

Wasserschutzgebiete werden nicht berihrt. Eine Neuausweisung von Schutzzonen ist
nicht zu erwarten.

Oberflachengewasser

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung werden die Oberflachengewdsser in ihrer derzeitigen
Beschaffenheit erhalten bleiben.

11.2.1.8 Schutzgut Luft
Bestand

Das Emissionskataster des Landesamtes fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG)
zeigt fur das Plangebiet und das unmittelbare Umfeld Belastungen durch Stickoxide, Staub,
Feinstaub und Ammoniak (siehe folgende Abbildung). Als Hauptbelastungsquellen kénnen
hier das Rohstoffabbaugebiet, die Bundesstraf3e 197 und landwirtschaftliche Nutztierhal-
tungsbetriebe genannt werden.
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Abbildung 8: Ubersicht aus dem Emissionskataster des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern. (Erhebungsdaten aus dem Jahr 2012.) Gebiet mit dem Geltungsbe-
reich ist hellblau umrandet.

Bewertung

Durch landwirtschaftliche Nutztierhaltung und der unmittelbaren Nahe zum Rohstoffabbau-
gebiet sowie zur B 197 kommt es im Plangebiet und der Umgebung zu einer hohen Belas-
tung der Luftgite durch Stickoxide sowie einer mittleren Belastung durch Feinstaub, Staub
und Ammoniak. Dartiber hinaus sind keine weiteren erheblichen Luftbelastungsquellen be-
kannt.

Waldgebiete von denen luftverbessernde Wirkungen ausgehen kénnen sind in rd. 650 m
Entfernung in nordlicher Richtung sowie in rd. 1.000 m Entfernung in stidwestlicher Rich-
tung vorhanden.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Die Nichtdurchfihrung der Planung hat keine Auswirkungen auf die Luftgite im Plangebiet.
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11.2.1.9 Schutzgut Klima
Bestand

Klimatisch gehdrt das Plangebiet in die Region ,Mecklenburg-Vorpommern®, die ein Teil
der Modellregion ,Nordostdeutsches Tiefland® ist und durch ein atlantisch-maritim beein-
flusstes Ubergangsklima mit verstarkten kontinentalen Einflissen gepragt ist. Der mittlere
jahrliche Niederschlag liegt bei etwa 595 mm, die Jahresdurchschnittstemperatur bei 8,4°C
mit rund 1648 Sonnenstunden (DWD 2018).

Der Klimareport (DWD 2018,15) zeigt auf, das die Anzahl der Sommertage in Mecklenburg-
Vorpommern zunehmen und die Frosttage seltener werden.

Vegetationsauspragung, Wasserverhaltnisse, Relief- und Bodenverhéltnisse sind nicht
oder nur in geringem Mal3e vorhanden und haben somit nur einen geringen positiven Ein-
fluss auf das ortlich herrschenden Lokal- bzw. Geléandeklima. Das Plangebiet ist einem
Freilandklima zuzuordnen.

Funktionsbeziehungen zu klimatisch belasteten Gebieten bestehen nicht.
Bewertung

Die klimatischen Verhaltnisse im Plangebiet sind von geringer Bedeutung. Das Plangebiet
besitzt keine Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum fiir belastete Gebiete, wie z.B.
Uberwéarmte Siedlungskerne.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfuihrung der Planung sind keine klimatischen Veranderungen im Plangebiet
zu erwarten. Werden die gesetzten Klimaschutzziele verfehlt, wird es zu einer weiteren
Erderwarmung mit einer Zunahme von Extremereignissen (Trockenheit, Starkregen, Tor-
nados, Hagel) kommen, die letztendlich auch Auswirkungen auf die klimatischen Verhalt-
nisse des Plangebiets haben werden.

11.2.1.10 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild
Bestand

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch landwirtschaftlich
genutzte Ackerflachen mit angrenzenden vielfaltigen Biotopstrukturen (Hecken, Flie3ge-
wasser) gepragt. Nordlich der Ortslage Panschow befindet sich ein Windeignungsgebiet.
Die Ortslage Panschow im Norden und Sarnow im Stiden weisen typischen Strukturen der
l&andlichen Wohnbebauung auf. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich Flachen die in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Gesetzlich geschiitzte Biotope gemall NatSchAG
MV (2010) sind im Plangebiet vorhanden (vgl. Kapitel 1.1.2).

FUr das Plangebiet wird das Landschaftsbildpotenzial mit ,Grinflachen und Réhricht* an-
gegeben (KARTENPORTAL ©LUNG Mv 2016).
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Bewertung

Die Bewertung im Rahmen der landesweiten Analyse erfolgte nach den Kriterien Vielfalt,
Eigenart und Naturnahe. Die Landschaftsbildraume im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans werden mit ,mittel bis hoch* bewertet (vgl. KARTENPORTAL © LUNG 2023). Durch die
vorhandenen Walle und Strauchhecken wird das Landschaftsbild aufgewertet.

Fur das Plangebiet ist die Bewertung der Landschaftsbildraume mit mittel bis hoch einge-
stuft.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung bleibt das Landschaftsbild in seinem bisherigen Erhal-
tungszustand bestehen. Die landschaftsstrukturgebenden Elemente im Geltungsbereich
werden vermutlich erhalten bleiben.

11.2.1.11 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Bestand

Innerhalb des Geltungsbereichs des qualifizierten B-Plan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow - Her-
mannshof“ befinden sich laut Stellungnahme vom 01.06.2022 der unteren Denkmalschutz-
behoérde LK Vorpommern-Greifswald keine Baudenkmaler. Es wird jedoch das Bodendenk-
mal ,Gemarkung Sarnow, Fundplatz 14 (Hlgelgrab)* teilweise Gberplant.

Bewertung

Das vorhandene Bodendenkmal wird zum Teil mit Photovoltaikmodulen tberplant. Ent-
sprechende Ausnahmegenehmigungen fir die Uberbauung sowie die Ermittlung der Ein-
griffsfolgen flir das Bodendenkmal obliegen der zustdndigen untere Denkmalschutzbe-
horde und sind vor Ausfuhrung der Maf3nahmen zu erbringen.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung der Planung

Die Nichtdurchfiihrung der Planung wird im Hinblick auf das Schutzgut Kulturelles Erbe
und sonstige Sachglter zu keiner Veranderung im Plangebiet fiihren. Das vorhandene Bo-
dendenkmal wird in seinem derzeitigen Zustand erhalten bleiben.

[1.2.2 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung der
Planung

Die geplante Photovoltaik-Freiflachenanlage dient der klimaneutralen Erzeugung von
Strom. Das Vorhaben der Gemeinde Gormin, Baurecht fir eine Photovoltaik-Freiflachen-
anlage zu schaffen, hat somit grundsatzlich positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt
im Sinne des Klimaschutzes.
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[1.2.2.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit des Menschen und der Bevolkerung

Das Vorhaben hat keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesund-
heit des Menschen und der Bevélkerung. Es wird ein Standort tberplant der als landwirt-
schaftliche Nutzflache klassifiziert ist und aufgrund geringer Acker- und Grinlandwertzah-
len in eine Photovoltaik-Nutzung Uberfiihrt werden soll. Eine Wohn- und Erholungsnutzung
ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorgesehen.

Die Okologische Aufwertung (Begriinung und Extensivierung) fihrt zu mehr Diversitat im
Plangebiet, was zu einer positiven Entwicklung des ortlichen Kleinklimas beitragen und
somit der Gesundheit zutraglich sein kann.

Da das Vorhaben auch dem globalen Klimaschutz dient, leistet es im Allgemeinen einen
Beitrag zum Schutz der Lebensgrundlagen des Menschen und zur Gesundheit des Men-
schen (u.a. Vermeidung von haufigeren und langer andauernden gesundheitsgefahrden-
den Hitzeperioden).

Durch die den Geltungsbereich umgrenzenden Strauch- und Feldhecken wird das Plange-
biet durch natirliche Vegetation eingefasst und vermindert so eine erhebliche Fernwirkung
der Photovoltaik-Freiflachenanlage.

Wahrend der Bauarbeiten zur Errichtung, sowie zum spateren Riickbau der Anlage kann
es temporar zu erhéhtem Verkehrsaufkommen und Baustellenlarm kommen. Allerdings
befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans in keinem direkten Umfeld von
Wohnbebauung, sodass eine solche Belastung nicht in erheblichen Male auftreten wird.

Blendgutachten

Ein im Januar 2023 beauftragtes Blendgutachten untersuchte die Blendwirkung der Pho-
tovoltaik-Freiflachenanlage fir die Ortslagen Panschow (Standort 1), Einzelgebaude ent-
lang der Anklamer Str. (Standort 2 und 3) sowie das Einzelgehotft Hermannshof (Standort
4) (siehe folgende Abbildung). Die Modulreihen werden in Nord-Sud-Richtung aufgestellt
und die Module als Satteldach in Ost- und Westrichtung ausgerichtet.

Die Untersuchung ergab eine unerhebliche Reflexionszeit im Zeitraum November bis Feb-
ruar fir den Untersuchungsstandort Panschow (Nr. 1). Fir die anderen drei Standorte
wurde keine Reflexion festgestellt. Fur nahere Informationen wird an dieser Stelle auf das
Blendgutachten verwiesen.
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Abbildung 9: Untersuchte Immissionsstandorte fir das Blendgutachten im Umfeld des
Geltungsbereiches des Bebauungsplans (Quelle: Dr. Meseberg — Blendgut-

achten).

[1.2.2.2 Schutzgut Flora/Pflanzen und biologische Vielfalt

Bei Durchfiihrung der Planung wird die zuvor intensiv genutzte landwirtschaftliche Nutzfla-
che in eine extensive Bewirtschaftung bergehen, d. h. der landwirtschaftsbedingte Schad-
stoff- und Néahrstoffeintrag entfallt und es wird eine 6kologische Aufwertung infolge von
Minderungs- und Ausgleichsmafl3nahmen im Plangebiet stattfinden.

Baubedingte Effekte auf die Flora/Pflanzen

Fur die Errichtung der Anlage wird kein gesondertes Baufeld bendétigt, so dass wahrend
der Bauphase nur die Biotope in Anspruch genommen werden, die anlagenbedingt tber-
baut werden.

Anlagebedingte Effekte auf die Flora/Pflanzen

Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage fiihrt Uberwiegend zum Verlust von in-
tensiv genutzten Ackerflachen mit allgemeiner Bedeutung fur die Biotopfunktion (Verlust
rd. 37,70 ha).

31210-00 49/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

Betriebsbedingte Effekte auf die Flora/Pflanzen

Durch den Betrieb der Photovoltaik-Freiflachenanlage werden keine erheblichen Storwir-
kungen verursacht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Durchfiihrung der Pla-
nung positive Effekte auf die Flora haben wird.

Rickbaubedingte Effekte auf die Flora/Pflanzen

Durch den Riickbau des Solarparks kénnten Biotope und Pflanzen geschadigt oder zerstort
werden, die aufgrund der andauernden extensiven Flachenbewirtschaftung als in einem
hohen Mal3e wertvoll einzustufen sind bzw. mittlerweile unter Schutz stehen.

Effekte auf die biologische Vielfalt

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Durchfiihrung der Planung positive Effekte
auf die Biologische Vielfalt hat, da die Sondergebietsflache begrint und das Pflegeregime
im gesamten Geltungsbereich extensiv durchgefuhrt wird. Dadurch wird die Artenanzahl
von Pflanzen und Insekten gesteigert, was sich wiederum positiv auf andere Tierarten-und
Gruppen auswirken kann.

Der Rickbau der Anlage kann zu einem Rickgang der biologischen Vielfalt fihren, wenn
die Flachenbewirtschaftung wieder intensiviert wird.

11.2.2.3 Schutzgut Fauna/Tiere

Baubedingte Effekte auf die Fauna/Tiere

Durch die mattierten Oberflachen der Module ist ein Vogelanprall aufgrund stark reflektie-
render oder spiegelnder Oberflachen nahezu ausgeschlossen.

Der Baularm und baubedingten Emissionen (Staub, Abgase) kann zu einer der Bauzeit
entsprechenden temporaren Vergramung von Tieren fuhren.

Nachtarbeiten sind nicht zu erwarten, sodass auch eine nachtliche Baustellenbeleuchtung
nicht stérend auf Tiere einwirken kann.

Anlagebedingte Effekte auf die Fauna/Tiere

Die Grundflachenzahl von 0,7 im Bereich der Sondergebietsflache bedingt Reihenab-
stande, die fiir Brutvogelarten eine gewisse Barrierewirkung entfalten kbnnen und zu einem
Meidungsverhalten des Gebietes fihren kann.

Die Umsetzung des B-Plan Nr. 4 ,Solarpark Sarnow-Hermannshof“ stellt eine grol3e Fla-
cheninanspruchnahme dar. Strukturgebende geschitzte Landschaftselemente wie He-
cken, GeblUschgruppen und Baumgruppen bleiben erhalten werden mit einem Schutzstrei-
fen versehen.

Die Einzaunung der Photovoltaikanlage erfolgt unter Beachtung einer Bodenfreiheit, so
dass bodengebunden lebendende Tiere, insbesondere auch Biber, Reptilien und
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Amphibien, nach Fertigstellung der Anlage weiterhin wandern kénnen. Fur flugfahige Tiere
ubt die Photovoltaik-Freiflachenanlage grundsatzlich keine Barrierewirkung aus.

Durch die Einzaunung des Sonstigen Sondergebietes ,Photovoltaikanlagen® wird das Ge-
biet fir GroR3wild (z. B. Reh, Wildschwein, Wolf) nicht mehr zugénglich sein. Kleinere Tier-
arten wie Marder, Dachs und Fuchs werden das Gebiet weiterhin ungestort nutzen kénnen
(festgesetzter Zaunabstand zum Boden).

Da mit der Errichtung des Solarparks die bislang intensiv bewirtschafteten Ackerflachen in
Brachflachen mit der Nutzungsoption als Mahwiese umgewandelt werden, ist zudem davon
auszugehen, dass sich das Nahrungsangebot von Insekten insgesamt erhéhen wird, so
dass auch insektenfressende Tierarten, von der Errichtung des Solarparks profitieren kon-
nen.

Durch Strukturanreicherung innerhalb der MaBnahmenflachen kommt es zu einer Aufwer-
tung von Habitaten.

Betriebsbedingte Effekte auf die Fauna/Tiere

Eine nachtliche Beleuchtung der Anlage ist ausgeschlossen, so dass keine zusatzliche
Stoérung insbesondere von nachtaktiven Tieren zu erwarten ist.

Von der Anlage gehen keine erheblichen Gerausch- und/oder andere Emissionen aus die
Auswirkungen auf die Fauna haben kénnten.

Riickbaubedingte Effekte auf die Fauna/Tiere

Die aktive Phase des Rickbaus kann erhebliche Stérwirkungen auf die Fauna haben.

Durch den Rickbau des Solarparks, steht die Flache der Fauna wieder vollstandig als
Wander- Nahrungs- und Fortpflanzungshabitat zur Verfiigung. Sofern die Bewirtschaftung
weiterhin extensiv erfolgt, hat der Riickbau keine negativen Auswirkungen auf die Fauna.
Sofern die Flache in die intensive Ackernutzung zuriickiberfuhrt wird, ist davon auszuge-
hen, dass das Gebiet des Geltungsbereiches den Urspriinglichen Zustand (vor der Errich-
tung der Photovoltaik-Freiflachenanlage) erreicht. Dies hatte einen Rickgang der Arten-
vielfalt im Plangebiet zur Folge.

I1.2.2.4 Schutzgut Flache

Der rd. 37,70 ha grof3e Geltungsbereich des Bebauungsplans wird auf einer Flache von rd.
25,76 ha mit Photovoltaikmodulen (Sondergebiet) Uberplant. Es werden rd. 1% der Son-
dergebietsflache durch die Standerwerke und Nebenanlagen versiegelt, die restliche Son-
dergebietsflache wird mit einer GEZ von 0,7 lediglich durch die Module tGberschirmt. Durch
die Nutzungsanderung von intensiver Landwirtschaft zu extensiver Grinlandnutzung wer-
den 37,70 ha Flache fir die temporare Dauer der Photovoltaik-Freiflachennutzung aufge-
wertet.
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Diese Malinahmen fiihren zu einer Aufwertung der Flache, die wiederum der Strukturan-
reicherung der Landschaft dient.

Nach dem vollstandigen Rickbau des Solarparks, wirde die Flache wieder der landwirt-
schaftlichen Ackerbaunutzung zur Verfligung stehen.

11.2.2.5 Schutzgut Boden

Das geplante Vorhaben fihrt zu einer extensiven Flachenbewirtschaftung, welche fiir das
Schutzgut Boden von erheblichen Wert ist, da das Bodenleben und die Bodenfunktionen
weniger beansprucht und gestoért werden.

Die Errichtung der Photovoltaikanlage ist mit keinen Entwasserungswirkungen auf anste-
henden Bdden verbunden. Aufschittungen oder Abgrabungen sind nicht geplant.

Sowohl die extensive Flachenbewirtschaftung als auch die Vermeidung von Schadstoff-
und kinstlichen Nahrstoffeintrdgen sorgen dafir, dass sich die Boden wéahrend der Photo-
voltaiknutzung im Plangebiet erholen und sich Strukturverbesserungen im Bodengeflige
einstellen konnen.

Bei Umsetzung der Planung und beim Rickbau der Anlage kann es im Bereich der Kabelt-
rassen zu Bodenumschichtungen kommen.

Im Bereich der kohlenstoffhaltigen Béden / Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschafts-
pflege wird es zu keinen Veranderungen bzw. Eingriffen in den Boden kommen, da diese
Flachen von der Bebauung und der extensiven Grinlandnutzung freigehalten werden.

11.2.2.6 Schutzgut Wasser
Grundwasser

Je nach Anlagenart kann anfallendes Niederschlagswasser unbelastet im Boden an den
Modulunterkanten oder auch zwischen den einzelnen Modulen abtropfen und anschlie-
3end versickern. Dies kann sich positiv auf die Grundwasserneubildung auswirken.

Wasserschutzgebiete

Wasserschutzgebiete bleiben bei Durchfiihrung der Planung unangetastet.

Oberflachengewasser

Stillgewasser und offene sowie verrohrte Grében sind im Plangebiet nicht vorhanden.
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[1.2.2.7 Schutzgut Luft

Mit der Durchfuhrung der Planung kdnnen positive Veranderungen des ortlichen Kleinkli-
mas verbunden sein. Niederschlagswasser wird durch die Begriinung und Extensivierung
der Flache effektiver aufgenommen und nicht so schnell verdunstet (Offenlandflachen,
Wind, Bodenumbriiche). Dies wiederum hat positive Effekte auf die Pflanzen. Die Pflanzen
wiederum kdnnen nachweislich Feinstaub und CO2 aus der Luft binden.

11.2.2.8 Schutzgut Klima

Fur das Schutzgut Klima sind — global betrachtet — positive Auswirkungen zu erwarten. Der
geplante Solarpark leistet einen Beitrag zum globalen Klimaschutz durch CO,-Einsparung
bei der Erzeugung von Strom. Auch das ortliche Kleinklima wird durch Begrinung und
Extensivierung positiv beeinflusst.

[1.2.2.9 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild

Eine erhebliche Fernwirkung des Solarparks kann aufgrund der vorhandenen Strukturele-
mente (Strauchhecken, Geholzbestande) nahezu ausgeschlossen werden. Dennoch wird
das Landschaftsbild in einem nahezu unbelasteten landschaftlichen Freiraum durch die
Photovoltaikmodule erheblich veréndert. Die erhebliche Verdnderung des Landschaftsbil-
des erfolgt jedoch nur temporar fiir die Dauer der Photovoltaiknutzung und hat nach dem
vollstandigen Riuckbau der Anlage keine weiteren Folgen fur das Landschaftsbild.

Wert- und Funktionselemente des Schutzgutes Landschaft mit besonderer Bedeutung sind
im Plangebiet vorhanden und werden nicht tGberplant (geschiitzte Biotope).

11.2.2.10 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Im Zuge der Umsetzung des Planungsvorhabens besteht das Risiko, das bislang unbe-
kannte Bodendenkmale verandert bzw. anteilig zerstoért werden. Das bekannte Boden-
denkmal (nordlicher Bereich) soll teilweise mit Modulen liberplant werden. Die nétigen Aus-
nahmegenehmigungen sind bei der zustandigen unteren Denkmalschutzbehérde zu stel-
len. Welche Effekte das geplante Vorhaben auf das Bodendenkmal hat kann an dieser
Stelle nicht abschlieRend geklart werden.
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11.2.2.11 Wechsel und Kumulationswirkungen

Wechselwirkungen

Uber die bereits dargestellten Umweltauswirkungen hinaus sind keine weiteren erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern zu er-
warten

Kumulationswirkungen

Kumulative Wirkungen kdnnen als das raumliche und zeitliche Zusammenwirken unter-
scheidbarer, anthropogener Belastungsfaktoren auf dasselbe Schutzgut beschrieben wer-
den. Als erheblichen Eingriff kbnnen demnach summierte Einzelstérungen betrachtet wer-
den, die in zeitlich kleinen Abstdnden zueinander oder aufgrund raumlicher Verdichtungs-
erscheinungen auftreten und daflir sorgen, dass ein Schutzgut dauerhaft beeintrachtigt
wird.

Gemalf den Hinweisen zur Eingriffsregelung M-V (HzE 2018) Anlage 5, haben Freiflachen-
photovoltaikanlagen als Vorhabenstyp keine eigenen Wirkbereiche. Alle dort aufgelisteten
Vorhabenstypen werden mit Wirkbereiche von 50m und 200m klassifiziert. Fir die nach-
stehende Betrachtung der schutzgutbezogenen Kumulationswirkungen wird ein Pufferbe-
reich von 3.000m um das Plangebiet herum angenommen und betrachtet.

Innerhalb dieses zu betrachtenden Raumes befinden sich nachfolgen aufgelistete Vorha-
ben (Tabelle 10), von denen eins bereits realisiert wurde (Konversionsstandort Wusseken).

Tabelle 10:  Schutzgutbezogene Betrachtung der Kumulationswirkungen anderweitiger

Planungen

vB-Plan Nr. 4 ,,So-

vB-Plan Nr. 1 ,,So-

B-Plan Nr. 3 ,,Solar-

Solarpark

sundheit des
Menschen und
der Bevolke-
rung

troffenheit von
Wohn- und Erho-
lungsfunktionen

troffenheit von
Wohn- und Erho-
lungsfunktionen

larpark Dre- larpark Anklam park Stretense“ Wusseken (rea-
welow* Stretense (Aufstellungsbe- lisiert)
(Entwurfsfas- (genehmigt) schluss 2022)
sung)
Entfernung zum | ca. 2.600m ca. 1.700m ca. 850m ca. 1.300m
Plangebiet
Schutzgut
Mensch, Ge- keine direkte Be- keine direkte Be- keine direkte Betrof- Konversions-

fenheit von Wohn-
und Erholungsfunktio-
nen

standort

Pflanze

Tiere

Biologische
Vielfalt

Umwandlung von
Acker in extensives
Griinland; Barriere-

wirkung fur Grof3-

sauger

Umwandlung von
Acker in extensives
Griinland; Barriere-

wirkung fur Grof3-

sauger

Umwandlung von
Acker in extensives
Grinland; Barrierewir-
kung fir Grof3sauger

unbekannt, von

einer Biotopauf-
wertung kann
ausgegangen

werden; Barrier-
ewirkung fur
Grol3saduger
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vB-Plan Nr. 4 ,So- | vB-Plan Nr. 1 ,,So- | B-Plan Nr. 3 ,,Solar- Solarpark
larpark Dre- larpark Anklam park Stretense“ Wusseken (rea-
welow* Stretense” (Aufstellungsbe- lisiert)
(Entwurfsfas- (genehmigt) schluss 2022)
sung)
Flache ca. 37ha Flachen- ca. 166ha Flachen- | ca. 46ha Flachenum- | keine Auswir-
umwandlung umwandlung wandlung kungen, da ein
Konversions-
standort genutzt
wurde
Boden Partielle Teil- und Partielle Teil- und Partielle Teil- und partielle Teil-
Vollversiegelungen | Vollversiegelungen | Vollversiegelungen und Vollversie-
gelungen
Wasser unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt
Luft indirekte Auswir- indirekte Auswir- indirekte Auswirkun- indirekte Auswir-
kungen durch Min- | kungen durch Min- | gen durch Minderung | kungen durch
derung von CO2 derung von CO2 von CO2 Ausstol3 Minderung von
Ausstol} Ausstol} CO2 AusstoR
Klima positiv aufgrund positiv aufgrund positiv aufgrund Nut- | positiv aufgrund
Nutzung regenera- | Nutzung regenera- | zung regenerativer Nutzung regene-
tiver Energie tiver Energie Energie rativer Energie
Landschaft/ Beeintrachtigungen | Beeintrachtigungen | Beeintrachtigungen nicht erheblich
Landschafts- fur die Dauer des fur die Dauer des fur die Dauer des An- | da Konversions-
bild Anlagenbetriebes Anlagenbetriebes lagenbetriebes standort
Kulturelles unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt
Erbe und
sonstige Sach-
guter

Die in Tabelle 10 betrachteten Vorhaben weisen fiir das Schutzgutes Mensch, mensch-
liche Gesundheit und Bevoélkerung im Bereich der Wohn- und Erholungsfunktion keine
erheblichen Beeintrachtigungen auf. Dies ist darauf zuriickzufihren, dass die Vorhaben
auf intensiv genutzten Ackerstandorten oder Konversionsstandorten geplanten bzw. errich-
tet wurden. Eine kumulative Wirkung besteht nicht.

Fur die Schutzglter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt stellen die in Tabelle 10
dargestellten Vorhaben eine positive Entwicklung dar. Aufgrund der Umwandlung von In-
tensivacker in extensives Griunland bzw. die Stilllegung eines Rohstoffabbaugebietes, kon-
nen sich wertvolle Biotopstrukturen entwickeln, die gleichzeitig den Biotopverbund starken
und Trittsteinbiotope darstellen kénnen.

Fur GrofRsaduger stellen die Vorhaben in der Regel eine gewisse Barrierewirkung dar, so-
fern die Vorhaben eingezaunt werden. Allerdings befinden sich die Vorhaben in gro3em
raumlichen Abstand zueinander, sodass Wanderkorridore erhalten bleiben. Eine kumula-
tive Wirkung der Vorhaben entfaltet sich nicht.

In drei der vier genannten Vorhaben in Tabelle 10 wird bisher landwirtschaftliche Flache
temporar fur die Dauer des Anlagenbetriebes umgewandelt. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um eine zusammenhangende Flache. Das ehemalige Kiesabbaugebiet ist als
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Konversionsstandort bereits vorbelastet. Erhebliche Beeintrachtigungen mit Kumulations-
wirkungen entfalten sich bei den oben genannten Vorhaben nicht.

Bei allen PV-Vorhaben wird der Boden partiell verdichtet, teil- und vollversiegelt. Je nach
Anlagenlayout und der geplanten Nebenanlagen kann von ca. 1% der Sondergebietsflache
ausgegangen werden. Daruber hinaus werden in der Regel Flachen mit geringen Boden-
punkten Uberplant. Eine kumulative Wirkung auf das Schutzgut Boden fiir die in Tabelle 10
genannten Vorhaben besteht nicht.

Fir das Schutzgut Wasser bestehen bei PV-Vorhaben in der Regel keine Beeintrachtigun-
gen, da im Normalfall keine Grundwasserabsenkungen nétig sind. Hohe Grundwasser-
stdnde oder Standorte mit kohlenstoffreichen Bdéden werden im Normallfall mit technisch
angepassten Materialien geplant. Niederschlagswasser kann vor Ort versickern. Eine de-
taillierte Standortliberprifung in Bezug auf das Schutzgut Wasser kann an dieser Stelle
jedoch nicht erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass keine erheblichen kumulativen
Wirkungen der in Tabelle 10 genannten vorhaben bestehen.

Die Schutzguter Luft und Klima werden durch die PV-Anlagen positiv beeinfluss, da durch
die Nutzung regenerativer Energieformen der CO2 AusstOR bei der Energiegewinnung ge-
senkt wird. Eine positive kumulative Wirkung entfaltet sich durch PV-Anlagen indirekt.

Das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild wird regelmafig durch PV-Vorhaben beein-
trachtigt. Eine Beeintrachtigung der Landschaft/des Landschaftsbildes bei genutzten Kon-
versionsstandorten besteht in der Regel nicht. Kuppiges Relief, Walder und heckenartige
Strukturen kénnen diese Beeintrachtigung mindern. Von einer beeintrachtigenden kumu-
lativen Wirkung auf die Landschaft/das Landschaftsbild wird nicht ausgegangen, weil die
einzelnen Vorhaben in groRem rdumlichen Abstand zueinander geplant sind und keine zu-
sammenhangende Flache darstellen.

Eine kumulative Wirkung auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgdter
kann an dieser Stelle nicht im Detail geprift werden. Denkmale und Bodendenkmale sind
in der Regel Einzelfunde/Einzelobjekte ohne rdumlichen Zusammenhang.
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[1.2.2.12 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Die nachfolgende Tabelle enth&lt eine zusammenfassende Bewertung der zu erwartenden
Umweltauswirkungen. Die Symbolerklarungen sind unter der Tabelle dargestellit.

Tabelle 11: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen
Wirkursache Bau Anlage Betrieb Ruckbau
. ~ 1 !
Wirkfaktor . 289 . g2 )
552 = ) ©
— = Q o = 2 =
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= © [} = 5 [} o C L
L s £ g8 z o € ® L 9
i =] = s = S c o
® E 2 > Q £ a2 )
LgS m S © =
c < = £ <
Schutzgiter
Mensch o ° ° - o]
Pflanze - + - - L]
Tiere 0 + [ o [ ]
Biologische Vielfalt - + - - (1 ]
Flache - ° ° R +
Boden - o - - { 1)
Wasser - -+ - - -
Luft - + - - -
Klima - + - - 0
Landschaft - ° o- R +
Kulturelles Erbe und -
- . 02 o] - -
sonstige Sachgiter
- = keine Effekte
+ = positive Effekte
o = vorubergehende, periodisch auftretende Effekte mit geringer Erheblichkeit
° = Umwelteffekte mit geringer Erheblichkeit
( 1] = Umwelteffekte mit mittlerer bis hoher Erheblichkeit
(L 1) = Umwelteffekte mit sehr hoher Erheblichkeit
2 Bewertung der Umweltauswirkungen in Abhangigkeit von méglichen Funden bislang unbekannter Bodendenkmale
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11.2.3 MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich

11.2.3.1 MalRhahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft werden
folgende Malinahmen getroffen:

o Die Modulunterkante muss eine Mindesththe von 0,80m Uber Gelandeoberkante
haben (siehe Festsetzung 2.4)

¢ Die Zaune werden ohne durchlaufenden Zaunsockel errichtet. Die Durchlassigkeit
fur Kleinséduger soll erhalten bleiben (siehe Festsetzung 2.5).

e BodenschutzmalRhahmen

@)

Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplatzen in wasser- und luft-
durchlassiger Bauweise (siehe Festsetzung 6.1)

Alle Bautatigkeiten werden ausschlieZlich mit Maschinen mit Raupenfahr-
werk durchgefihrt

Bautatigkeiten werden ausschlie3lich bei geringer Bodenfeuchte und aus-
reichender Tragfahigkeit des Bodens durchgefiihrt

Die Befahrung des Plangebietes mit Baufahrzeugen aulRerhalb befestigter
Wege (hier auch Wirtschafts- und Forstwege) erfolgt ausschlieZlich Uber
geeignete Bodenschutzplatten

Bodenaushub ist nach Bodenschichten getrennt voneinander zu lagern und
schichtgetreu wieder einzubauen

Der anstehende Boden wird, durch die Verwendung von Geotextil, vor einer
Durchmischung mit technogenen Substraten geschitzt

Flachen die als kohlenstoffreiche Béden/Moorbdden ausgewiesen sind wer-
den wahrend der Bautétigkeiten und des Anlagenbetriebes nicht befahren.
Das Lagern von Materialien und Schiittgitern, sowie das Abstellen von
Fahrzeugen ist auf diesen Flachen nicht zulassig.

¢ Die Zwischenmodulflachen, sowie die von Modulen tGberschirmten Flachen werden
durch Einsaat begriint oder der Selbstbegriinung Uberlassen (siehe Festsetzung

6.2).

o O O O

31210-00

Folgende Anforderungen sind gegeben:

die Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,7 (siehe Festsetzung 2.1)

es findet keine Bodenbearbeitung statt

eine Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist ausgeschlos-
sen

maximal zweimal jahrliche Mahd, friihester Mahdtermin ist der 1. Juli

das Mahgut ist abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen

eine Schafbeweidung mit einem Maximalbesatz von 1 GVE/ha ab dem 1.
Juli ist moglich

bei Auftreten des Jakob-Kreuzkrautes sind mit der zustandigen unteren Na-
turschutzbehorde frihere Mahdtermine zu vereinbaren und durchzufihren
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¢ Innerhalb der Flache fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft mit der Bezeichnung "A" sind als Offenlandbiotope an-
zulegen. Innerhalb dieser Flache sind bauliche Anlagen unzulassig.

e Flachen die als kohlenstoffreiche Béden/Moorbdden ausgewiesen sind und bereits
als Offenlandbiotope (Frischwiesen) bestehen (Flache mit der Bezeichnung B)
sind in ihrem Bestand zu sichern und zu erhalten. Eine Nutzungsanderung dieser
Flachen ist ausgeschlossen. Die bisherige Nutzung bleibt bestehen. Innerhalb die-
ser Flache sind bauliche Anlagen unzulassig (siehe Festsetzung 6.4).

¢ Baume innerhalb des Plangebietes werden zum Erhalt festgesetzt (siehe Festset-
zung 6.5)

¢ Eine Beleuchtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage ist nicht zulassig (siehe Fest-
setzung 6.6)

e Das artenarme Frischgriinland zwischen dem Ufer des Peene-Siid-Kanals und der
Sondergebietsflache wird zeichnerisch als private Grinflache festgesetzt und dient
der Gewasserunterhaltung. Die bisherige Nutzung bleibt bestehen. Innerhalb die-
ser Flache sind bauliche Anlagen unzulassig.

Gewaéhrleistung des besonderen Artenschutzes nach 88 44 ff BNatSchG

Um eine Einschlagigkeit  artenschutzrechtlicher  Verbotstatbestdnde  nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, sind die folgenden MalBhahmen vorgesehen:

VermeidungsmalRnahmen Biber

Kollisionen von Biber mit Baufahrzeugen und -maschinen sind als sehr unwahrscheinlich
einzuschatzen. Die Hauptaktivitatszeit des Bibers liegt in der DaAmmerung und Nacht, wah-
rend sich die Bauarbeiten grof3tenteils auf die Tageszeit beschranken.

Indirekte T6tung von Jungtieren durch Aufgabe des Wurfbaus durch die Alttiere bei erheb-
licher Stérung kdnnen aufgrund der Entfernung von mind. 280m zu den Eingriffsbereichen
ausgeschlossen werden.
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VermeidungsmaflRnahmen Fischotter

Fio-VM 1: Aufgrund der Gefahr der indirekten Totung von Jungtieren, die von den Alttieren
im Bau zurlickgelassen werden, sollte vor den BaumaRRnahmen eine Ortsbegehung durch-
gefuhrt werden um Wurfbaue bzw. Jungtiere im nahen Umfeld des Plangebietes auszu-
schlief3en.

Die fachliche korrekte Umsetzung der MaRhahme wird durch einen Artexperten (6kologi-
sche Baubegleitung) sichergestellt und ggf. werden Anpassungen in der Ausgestaltung der
Mafinahme zur Zeit der Mallhahmenumsetzung entsprechend der raumlichen Gegeben-
heiten vorgenommen. Bei Positivhachweis ist das weitere Vorgehen mit der 6kologischen
Baubegleitung bzw. mit der UNB abzustimmen.

VermeidungsmaflRnahmen Brutvégel

BV-VM 1:

Unter Beriicksichtigung der Bauzeitenregelung fur die betroffenen Brutvogelarten sind alle
Baumafinahmen im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar durchzufiihren.

Zur Vermeidung von Tétungen oder Verletzungen im Zusammenhang mit mittelbaren Wir-
kungen, z.B. optische oder akustische Wirkungen des Baubetriebes, sind alle Baumal3-
nahmen unmittelbar nach der Baufeldfreimachung zu beginnen und ohne eine Unterbre-
chung von mehr als 5 Tagen fortzufiihren.

Der Beginn der Umsetzung der Baumafinahmen innerhalb der Brutzeit ist nach Abstim-
mung mit der zustandigen uNB maoglich, wenn durch ornithologisch geschultes Fachperso-
nal vor Baubeginn nachgewiesen wird, dass im betroffenen Bereich keine Brutvogel sie-
deln. Sind seit der letzten Bautétigkeit mehr als 5 Tage vergangen, ist das Baufeld inklusive
50 m-Umfeld erneut auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu tberprifen.

VermeidungsmalRnahmen Zauneidechse

Bau- und betriebsbedingte Stérungen durch Beunruhigung oder Scheuchwirkungen infolge
von Bewegungen und Erschitterungen durch Baustellen- und Wartungsverkehr wirken je-
weils nur auf Tiere, deren Habitatflachen unmittelbar an das Baufeld bzw. die Zuwegung
grenzen. Da Bdschungen von Verkehrswegen jedoch typische Sekundarhabitate der Art
darstellen, kdnnen erhebliche Stérungen infolge des Verkehrs mit Auswirkungen auf den
Erhaltungszustand der Lokalpopulation der Zauneidechse ausgeschlossen werden.

Die 0. g. Stérungen wirken jeweils nur kurzzeitig und Gber wenige Wochen. Des Weiteren
stehen die betroffenen Flachen nach Abschluss der Baumafinahmen uneingeschrankt zur
Verfigung. Eine weitere Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulatio-
nen der Zauneidechse kann ausgeschlossen werden.
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VermeidungsmalRnahmen Zerstérung von Bodendenkmalen

Wenn wahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen usw.) Befunde wie Mau-
ern, Mauerreste, Fundamente, verschittete Gewdlbe, Verfiullungen von Graben, Brunnen-
schachte, verflllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgénge und Erdverfarbun-
gen (Hinweise auf verfillte Gruben, Graben, Pfostenldcher, Brandstellen oder Graber) oder
auch Funde wie Keramik, Glas, Minzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Holzer, Holz-
konstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Geratschaften aller Art (Spielsteine,
Kamme, Fibeln, Schlissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. 8 11 Abs. 1
u. 2 DSchG M-V unverziglich der unteren Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Anzeige-
pflicht besteht gemaR § 11 Abs. 1 DSchG M-V fir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten,
den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverandertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei
schriftlicher Anzeige spétestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde
kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgemafe Untersu-
chung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegenstande sind dem Landesamt fir Kultur und Denkmalpflege zu uber-
geben.

Okologische Baubegleitung (OBB)

Zur Sicherung der naturschutzfachlichen Forderungen und MafRnahmen ist vor Beginn der
BaumafRnahme eine 6kologische Baubegleitung zur fachlichen Qualitatssicherung einzu-
setzen. Die Okologische Baubegleitung ist durch eine naturschutzfachlich ausgebildete
Fachkraft durchzufiihren. Die hierflr zu bestellende Person und ein Stellvertreter sind der
Naturschutzbehérde zwei Wochen vor Baubeginn zu benennen. Die Baubegleitung hat
samtliche Maflinahmen vor und wahrend der Baudurchfuihrung zu koordinieren und ent-
sprechende Schutzmaf3nahmen fiir die angrenzenden Biotope, fir Boden und Grund- so-
wie Oberflachenwasser festzulegen.

Die Okologische Baubegleitung nimmt an allen Bauberatungen teil und weist die am Bau
Beschaftigten in die naturschutzfachlichen und dkologischen Aspekte der Bauausfiihrung
ein. Der Bauablauf ist zu dokumentieren (Protokolle, Fotos). Es ist eine Dokumentation von
Schadensfallen vorzunehmen.

Die tkologische Baubegleitung ist wahrend der gesamten Baumal3inahme zu gewéhrleis-
ten und erst nach Fertigstellung der BaumalRnahme abgeschlossen. Sollten wahrend der
Bauphase unerwartet artenschutzrechtliche Konflikte auftreten, sind diese durch die OBB,
in Abstimmung mit der UNB, zu vermeiden.
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Bodenkundliche Baubegleitung (bBB)

Zur Sicherung der bodenschutzrechtlichen Forderungen und Erfordernisse ist vor Beginn
der BaumafRnahme eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 "Bodenschutz bei
Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben" einzusetzen. Der Einsatz der bodenkundli-
chen Baubegleitung ist durch eine naturschutzfachlich ausgebildete Fachkraft durchzufiih-
ren. Sofern es die fachliche Qualifikation der zu bestellenden Person zulasst, kann die 6BB
und die bBB von ein und derselben Person durchgefiihrt werden. Die Meldung der zu be-
stellenden Person und deren Stellvertreter/in an die untere Bodenschutzbehdrde erfolgt
zwei Wochen vor Baubeginn. Die Baubegleitung hat samtliche Malinahmen vor Baudurch-
fuhrung zu koordinieren und entsprechende SchutzmafRnahmen fir das Schutzgut Boden
festzulegen.

Die bBB nimmt an allen Bauberatungen teil und weist die am Bau Beschaftigten in die
bodenschutzrechtlichen Aspekte der Bauausfiihrung ein. Der Bauablauf ist zu dokumen-
tieren (Protokolle, Fotos) und der unteren Bodenschutzbehérde wéchentlich in elektroni-
scher Form zur Verfligung zu stellen. Es ist eine Dokumentation von Schadensféllen vor-
zunehmen.

Die bBB ist wéhrend der gesamten Baumafinahme zu gewdahrleisten und erst nach Fertig-
stellung der BaumaRnahme (Errichtung und Rickbau) abgeschlossen. Sollten wéahrend
der Bauphase unerwartet bodenschutzrechtliche Konflikte auftreten, sind diese durch die
bBB, in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehérde, zu vermeiden.

11.2.3.2 Interne MalBhahmen zum Ausgleich

Der durch das Vorhaben erfolgte Eingriff in Natur, Landschaft und Boden wird durch fol-
gende MalRRnahmen zu 54 % innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 4
»Solarpark Sarnow — Hermannshof“ ausgeglichen.

Umwandlung von Acker in extensive Mahwiese (HzE 2018 M 2.31).

Die MalRnahmenflache (Bezeichnung A) mit einer ackerbaulichen Vornutzung werden
durch Sukzession oder Initialeinsaat mit einer regionaltypischen und standortgerechten
Saatgutmischung in eine extensive Mahwiese umgewandelt und bis zum vollstandigen
Ruckbau der Anlage naturschutzgerecht gepflegt.

Fur die naturschutzgerechte Nutzung als extensive M&hwiese gelten die folgenden Vorga-
ben:

e dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat

e Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1.Marz bis zum 15. September

e dauerhaft kein Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln

e Ersteinrichtung durch Selbstbegriinung oder Einsaat von bis zu 50% der Mal3nah-
menflache mit regional- und standorttypischem Saatgut (,Regiosaatgut®)
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e Mindestbreite 10m
e Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes mit Ermittlung der an-
fallenden Kosten zur Gewdhrleistung einer dauerhaften Pflege einschl. der Kosten
fir Verwaltung und Kontrolle
e Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:
o Entwicklungspflege durch Aushagerungsmahd auf nahrstoffreichen und
stark gediingten Flachen im 1.-5. Jahr zweimal jahrlich zwischen 1. Juli und
30. Oktober mit Abfuhr des Mahgutes
o Beivermehrten Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer Problem-
pflanzen sollen mit der uNB friihere Madtermine vereinbart und durchge-
fuhrt werden
e Vorgaben zur Unterhaltungspflege:
o Mahd nicht vor dem 1. Juli mit Abfuhr des Mahgutes
o je nach Standort hochstens einmal jahrlich aber mind. alle 3 Jahre
o Mahdhodhe 10 cm Uber Gelandeoberkante, Mahd mit Messerbalken
Mindestflachengrof3e: 2.000 m2

Im Zuge der Errichtung der Photovoltaik-Freiflachenanlage vorgefundene Steine werden
im Bereich der MaRBnahmenflachen (A) als Lesesteinhaufen abgelegt (siehe Festsetzung
6.5).

11.2.3.3 Externe Mafinahmen zum Ausgleich

Umwandlung von Acker in extensive Mahwiese

Der verbleibende Kompensationsbedarf von 193.465,56 KFA [m?2] wird auf dem Flurstiick
103/3 Flur 2 in der Gemarkung Sarnow durch die Umwandlung von Acker in extensive
Mahwiese (HzE 2018: MaRnahme 2.31) vollstandig abgegolten.

Folgende Anforderungen gelten fur die Umwandlung von Ackerflachen durch spontane Be-
grinung oder Initialeinsaat mit regionaltypischem Saatgut in Griinland mit einer dauerhaf-
ten naturschutzgerechten Nutzung als Mahwiese:

e dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat

¢ Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1.Marz bis zum 15. September

¢ dauerhaft kein Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln

e Ersteinrichtung durch Selbstbegriinung oder Einsaat von bis zu 50% der Mal3nah-
menflache mit regional- und standorttypischem Saatgut (,Regiosaatgut®)

e Mindestbreite 10m

¢ Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes mit Ermittlung der an-
fallenden Kosten zur Gewdahrleistung einer dauerhaften Pflege einschl. der Kosten
far Verwaltung und Kontrolle

e Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:
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o Entwicklungspflege durch Aushagerungsmahd auf nahrstoffreichen und
stark gedingten Flachen im 1.-5. Jahr zweimal jahrlich zwischen 1. Juli und
30. Oktober mit Abfuhr des Mahgutes
o Beivermehrten Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer Problem-
pflanzen sollen mit der uNB friihere Madtermine vereinbart und durchge-
fuhrt werden
e Vorgaben zur Unterhaltungspflege:
o Mahd nicht vor dem 1. Juli mit Abfuhr des Mahgutes
o je nach Standort hochstens einmal jahrlich aber mind. alle 3 Jahre
o Mahdhohe 10 cm Uber Gelandeoberkante, Mahd mit Messerbalken
¢ Mindestflachengrof3e: 2.000 m2

I.2.4 Angaben zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmadglichkeiten
und zu den wesentlichen Grunden fur die getroffene Wahl

Standortalternativen

Gemal Fortschreibung des Raumentwicklungsprogramm Region Rostock (RP RR 2020)
sind vorzugsweise eingeschrankt nutzbare Flachen ohne besondere dkologischer Bedeu-
tung fur den Naturhaushalt als Flachen fiir die Photovoltaik-Freiflichenanlagen zu nutzen.
Innerhalb von Vorbehaltsgebieten sollen keine grof3flachigen Anlagen (> 5 ha) errichtet
werden. Daruiber hinaus kdnnen Rohstoffabbaugebiete fir die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflachenanlagen bereitgestellt werden, sofern der Abbau abgeschlossen ist.

Gemal BauGB 8§ 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) sind Photovoltaik-Freiflachenanlagen auf Flachen
langs von Autobahnen und zweigleisigen Schienenwegen des Ubergeordneten Netzes pri-
vilegiert.

Unter ,eingeschrankt nutzbare Flachen ohne besondere 6kologische Bedeutung fur den
Naturhaushalt* kénnen unter anderem landwirtschaftliche oder militarische Konversions-
flachen verstanden werden. Solche Flachen sind im Gemeindegebiet Sarnow nicht be-
kannt und wurden daraufhin nicht n&her betrachtet.

Ostlich des Geltungsbereiches befindet sich das Rohstoffabbaugebiet Wusseken, welches
fur die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen genutzt werden kdnnte. Der Teil
des Gebietes, in dem der Abbau abgeschlossen ist, wurde bereits mit Photovoltaikmodulen
Uberplant. Ein weiterer Bereich des Rohstoffabbaugebietes befindet sich in der Abbau-
phase und ein GrofR3teil des Gebietes befindet sich noch in einem ,Lager‘-Zustand. Das
Rohstoffabbaugebiet ist somit zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht als Standort fiir Photo-
voltaik-Freiflachenanlagen nutzbar.

Im Gemeindegebiet Sarnow gibt es weder eine Autobahntrasse noch eine zweigleisige
Schienentrasse des tUibergeordneten Netzes, sodass eine Standortprivilegierung hier nicht
greift.
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Entlang der Bundesstra3en 197 die in Bundesverwaltung liegt, kénnten sidwestlich der
Ortslage Sarnow Flachen fur die Photovoltaiknutzung bestehen. Weitere Flachenpotenzi-
ale entlang der B 197 bestehen nicht, da es sich zum einen um Flachen mit hoher Funkti-
onsbewertung zur Sicherung der Freiraumstruktur mit besonderer Bedeutung fir die Si-
cherung 6kologischer Funktionen handelt. Und zum anderen um Flachen die der Rohstoff-
sicherung unterliegen.

Im Ergebnis der Standortalternativenbetrachtung kann festgestellt werden, dass es keine
greifbaren Standortalternativen im Gemeindegebiet Sarnow gibt.

Konzept und Systemalternativen

Eine Konzeptalternative in Form einer geringeren Grundflachenzahl von 0,4 wie in der Stel-
lungnahme des NABU vom 16.05.2022 gefordert kann aufgrund der dann fehlenden Wirt-
schaftlichkeit der Anlage in diesem Fall keine Anwendung finden. Darlber hinaus wird die
Begriinung, von zuvor genutzten Ackerflachen (kein Grinland), der tiberschirmten Flachen
und der Zwischenmodulflachen gemafd HzE 2018 bei Grundflachenzahlen zwischen 0,5
und 0,75 als kompensationsmindernde MaRnahmen anerkannt; dies spricht fur eine natur-
schutzrelevante Aufwertung des Plangebietes. Darliber hinaus werden zu den geschuitzten
Biotopen Schutzstreifen von rd. 20 m eingehalten, wodurch die Entwicklung und der Erhalt
der geschiitzten Biotope begtinstigt wird.

Ausfuhrungsalternativen

Die Ausfihrungsalternativen beinhalten eine Bauzeitenregelung fiur alle betroffenen Brut-
vogelarten. Alle Baumafnahmen sind in dem Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar
durchzufiihren um das Risiko von Tétungen oder Verletzungen von Brutvogelarten zu ver-
meiden.

Darlber hinaus wird eine 6kologische Baubegleitung fir die Dauer der Errichtung und des
Abbaus der gesamten Anlage eingesetzt.

I1.2.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die aufgrund der
Anfalligkeit der nach dem Bebauungsplan zulassigen Vorhaben fiir schwere
Unfalle oder Katastrophen auf die Schutzguter zu erwarten sind

Eine Anfalligkeit der nach dem Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fir schwere Unfélle
oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biolo-
gische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Gesundheit, Bevolkerung sowie kulturelles
Erbe und sonstige Sachguter durch schwere Unfalle oder Katastrophen sind somit nicht zu
erwarten.

Fur das Schutzgut Boden sind bei Sachgemal3er Pflege und Wartung keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.
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Eine Gefahr der Bodenkontamination durch beschadigte Module besteht nicht, da diese
unverzuglich entfernt und nicht vor Ort repariert werden.

.3 Zusatzliche Angaben

[1.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind

Die Angaben zur Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitigen Umweltzustands ba-
sieren neben den durchgefiihrten Kartierungen (Biotope, Brutvogel, Reptilien und Amphi-
bien, Fledermause) auf den folgenden Unterlagen:

e Kartenportal Umwelt des Landesamtes fur Umwelt, Geologie und Naturschutz
Mecklenburg-Vorpommern

Die angewandten Kartierungsmethoden sind in den jeweiligen Kartierungsberichten be-

schrieben. Die Kartierungsberichte sind dem Artenschutzfachbeitrag als Anlage beigeflgt.

Es wurden 2021/22 nachfolgende Kartierungen und Analysen durchgefihrt und der Um-
weltprifung zugrunde gelegt:

- Biotoptypenkartierung (09.06.2021)
- Baumhohlenkontrolle (01.04.2021)

- Brutvogel (09.04.2021-15.07.2021)
- Rastvogel (25.08.2021-12.04.2022)
- Reptilien (26.052012-25.08.2021)

- Amphibien (01.04.2021-09.06.2021)

Aufgrund von Anderungen der zuvor festgelegten Flachenkulisse wahrend des Planungs-
prozesses, wurden die Kartierungen an einer grol3eren Flachenkulisse vorgenommen. Die
daraus entstandenen Berichte und Karten beinhalten jedoch den aktuellen Geltungsbe-
reich und haben keinen qualitativen Verlust durch die Flachenreduzierung erlitten.

Die Daten aus dem KARTENPORTAL © LUNG 2023 (Emissionskataster) zum Schutzgut Luft
sind zwar aus dem Erfassungsjahr 2012, fir dieses Vorhaben jedoch aussagekraftig ge-
nug, da es sich um keine Anlage handelt in dem sich Menschen fiir langere Zeit aufhalten.
Sodass davon ausgegangen werden kann, dass die gegebenenfalls veranderte Luftqualitat
im Plangebiet keine Auswirkungen auf das Vorhaben haben wird. Das Vorhaben wiirde
hochsten zu einer verbesserten Luftqualitat beitragen.
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1.3.2 Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchfiihrung des Bauleitplans auf die Umwelt

Gemal § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund
der Durchfihrung der Bauleitplane eintreten kénnen, zu Gberwachen (Monitoring). Ziel ist
es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und gegebenen-
falls geeignete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Es wird davon ausgegangen, dass im
Rahmen der routinemaRigen Uberwachung durch die Fachbehorden erhebliche nachtei-
lige und unvorhergesehene Umweltauswirkungen den Fachbehérden zur Kenntnis gelan-
gen.

Zur Uberwachung und Dokumentation der erheblichen Umweltauswirkungen ist eine Lang-
zeitbetrachtung der nachfolgenden Punkte denkbar:

e Entwicklung des Griinlandes auf zuvor bestehenden Ackerflachen im Hinblick auf
Strukturgite und Artenvielfalt

e Entwicklung des Brutvogelbestandes innerhalb der Sondergebietsflache und den
angrenzenden Flachen innerhalb des Geltungsbereiches

¢ Entwicklung des Rastvogelbestandes im Bereich des Solarparks

e Verhalten des Vogelzuges im Bereich des Solarparks (Meideverhalten und Gewdh-
nungseffekt)

e Entwicklung des Amphibien- und Reptilienbestandes im Geltungsbereich

e Entwicklung der Biberpopulation in Verbindung mit der Photovoltaik-Freiflachenan-
lage

¢ Verhalten des Wolfspaares in Verbindung mit der Photovoltaik-Freiflachenanlage
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Quellenverzeichnis
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Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern- HzE, Neufassung 2018, Schwerin

Raumentwicklungsprogramme

LUNG — LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE (2023): Gutachtlicher Land-
schaftsrahmenplan Vorpommern - GLRP, erste Fortschreibung 2009.

LUNG — LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE (2023): Gutachtliches
Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern - GLP MV2003.

MEIL — MINISTERIUM FUR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND LANDESENTWICKLUNG MECKLEN-
BURG-VORPOMMERN (2016): Landesentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern —
LEP M-V, Schwerin 2016

RREP VP — REGIONALES RAUMENTWICKLUNGSPROGRAMM VORPOMMERN (2010): Regionaler
Planungsverband Vorpommern, Greifswald August 2010

PUBLIKATIONEN

DEUTSCHER WETTERDIENST — DWD (2018): ,Klimareport Mecklenburg-Vorpommern®; Deut-
scher Wetterdienst, Offenbach am Main, Deutschland, 52 Seiten.

BERG, J. (2023): Biotoptypenkartierung PV Park Gormin Gdslow, Gormin, 8 Seiten.

31210-00 70/71



Begriindung Teil Il - Umweltbericht

LUNG (2013): Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in
Mecklenburg-Vorpommern, 3. erg., Uberarb. Aufl. — Schriftenreihe des Landesamtes fiir
Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Heft 2/2013

SCHUBERT & WAGNER (1988): Botanisches Worterbuch, 9. Aufl., 582 S, Stuttgart

KARTENPORTALE

LUNG - LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE (2022): Kartenportal Um-
welt Mecklenburg-Vorpommern

GEOPORTAL.VG — Landkreis Vorpommern-Greifswald (2023): Thematische Karten - Bo-
denrichtwerte (Atlas.VG V.2.29.0)

Internetauftritte

DBBW — DOKUMENTATIONS- UND BERATUNGSSTELLE DES BUNDES zUM THEMA WOLF (2023):
Abrufbar unter www.dbb-wolf.de

Amt Anklam-Land
Offentliche Bekanntmachung
Datum:03.02.2026

Unterschrift: ;7%/249 4/

31210-00 71/71


Herold
Öffentlichung


